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1. Einleitung 

Erstellung des Mietspiegels für die Stadtgemeinde Bremen als qualifizierter Mietspiegel  

Der Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 beruht auf einer repräsentativen Erhebung in Form einer kom-

binierten Vermietenden- und Mietendenbefragung. Auftraggeber war die Stadtgemeinde Bremen. Die Miet-

spiegel-Erstellung wurde begleitet vom „Arbeitskreis Mietspiegel", in den folgende Organisationen einge-

bunden wurden: 

• Bremer Mieterschutzbund e.V. 

• DEUTSCHER MIETERBUND Mieterverein Bremen e.V. 

• Haus & Grund Bremen e.V. 

• Haus & Grund Bremen-Nord e.V. 

• Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 

Niedersachen und Bremen e.V. / ag Wohnen  

• Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 

• BAB – Die Förderbank für Bremen und Bremerhaven 

• Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration 

• Statistisches Landesamt Bremen 

• Gutachterausschuss für Grundstückswerte Bremen 

• Landesamt GeoInformation Bremen 

Der Arbeitskreis Mietspiegel hat für seine Tätigkeit im Rahmen der Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 

für die Stadtgemeinde Bremen eine Geschäftsordnung beschlossen.  

Der Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen er-

stellt und von den Vertretenden der Interessenverbände anerkannt. Er genügt damit den Anforderungen, die 

an einen qualifizierten Mietspiegel (§ 558d Abs. 1 BGB) gestellt werden. Die dem Mietspiegel zugrunde lie-

genden Daten wurden von der InWIS Forschung & Beratung GmbH, Bochum, im Rahmen von repräsentativen 

Befragungen bei Vermietenden und Mietenden zum Stand März 2023 ermittelt. Die für die Erstellung des 

Mietspiegels erforderlichen Aufgaben wurde ab dem 1. April 2023 wesentlich im Unterauftrag von Neitzel 

Consultants GmbH übernommen. 

Die relevanten wohnwertbestimmenden Merkmale – Art, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Lage – wur-

den mithilfe von schriftlichen und Online-gestützten Fragebögen bei Vermietenden und Mietenden sowie mit-

tels Datenträgeraustausch bei gewerblich tätigen, größeren bzw. institutionellen Vermietenden erhoben. 

Mit der Anerkennung durch die Interessensvertreter genügt der zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende Miet-

spiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 den Anforderungen, die gemäß § 558d Abs. 2 BGB an einen qualifizier-

ten Mietspiegel gestellt werden. Der Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 hat eine Laufzeit bis zum 31. 

Dezember 2025. 

Aus dem Erfordernis der Erstellung nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen können für qualifi-

zierte Mietspiegel folgende (Mindest-)Voraussetzungen abgeleitet werden1, die für den Mietspiegel Stadtge-

meinde Bremen erfüllt sind: 

• Der Mietspiegel muss auf repräsentativen Daten beruhen. 

• Es muss eine wissenschaftlich anerkannte Auswertungsmethode nachvollziehbar eingesetzt 

werden. 

 
1 vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (Hrsg.): Hinweise zur Erstellung von Mietspiegeln, 2. inhaltlich unver-
änderte Aufl. 2014, Bonn, S. 23. Derzeit befindet sich eine vollständige Aktualisierung der Broschüre im finalen Abstimmungsprozess. 
Die Überarbeitung ist aufgrund der rechtlichen Änderungen im Rahmen des Mietspiegelreformgesetzes erforderlich geworden.  



  Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 – Gutachten zur Erstellung 

6  Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 

• Die Anwendung anerkannter Methoden muss dokumentiert werden und damit überprüfbar 

sein. 

Für die Erhebung der Daten bei Vermietenden wurde eine umfangreiche Primärerhebung auf der Grundlage 

einer geschichteten Zufallsstichprobe durchgeführt. Die Befragung der Mietenden wurde nachgelagert auf 

der Grundlage der Rückläufe der Vermietendenbefragung durchgeführt. Für die Auswertung standen reprä-

sentative Daten zur Verfügung. Die Datengrundlage wird in Kapitel 2 beschrieben. 

Die Auswertung erfolgte in einem zweistufigen Verfahren nach der für die Mietspiegel-Erstellung anerkannten 

Regressionsmethode. Die Regressionsmethode wurde nach den Grundsätzen der Statistik angewendet. Die 

Anwendung der Methode, die Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen und die Gütekriterien (Determinati-

onskoeffizient, Standardfehler etc.) sind in Kapitel 3 erläutert.  

Die Arbeitsschritte, die Anwendung der Methode und die Ergebnisse sind in dieser Dokumentation darge-

stellt. 

Bedeutung eines qualifizierten Mietspiegels 

Mietspiegel – sowohl einfache als auch qualifizierte – haben ihren Hauptanwendungsbereich im gesetzlichen 

Mieterhöhungsverfahren zur Anpassung der vertraglich vereinbarten Miete an die „ortsübliche Vergleichs-

miete“ (§ 558 Abs. 1 Satz 1 BGB) und zwar sowohl zur Begründung des Mieterhöhungsverlangens (Begrün-

dungsfunktion) als auch im Prozess auf Zustimmung zu einer verlangten Mieterhöhung (Beweisfunktion). 

Die „ortsübliche Vergleichsmiete“ wird nach dem Wortlaut des Gesetzes „[…] gebildet aus den üblichen Ent-

gelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 

Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Beschaffenheit in 

den letzten sechs Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB abgesehen, geändert worden sind“ 

(§ 558 Abs. 2 Satz 1 BGB). 

Das Bürgerliche Gesetzbuch verweist auf vier Alternativen, mit denen die ortsübliche Vergleichsmiete ermit-

telt und ein Mieterhöhungsverlangen begründet werden kann:  

• einen Mietspiegel und zwar sowohl einen einfachen als auch einen qualifizierten Mietspiegel; 

• eine Auskunft aus einer Mietdatenbank; 

• ein Sachverständigengutachten; 

• die Benennung von mindestens drei einzeln vergleichbaren Wohnungen. 

 

Für die Verwendung von Mietspiegeln spricht der Vorteil, dass sie das Mietniveau des örtlichen Wohnungs-

marktes auf einer breiten Informationsbasis abbilden können. Liegt ein qualifizierter Mietspiegel vor, so löst 

dieser besondere Rechtsfolgen aus: 

• Enthält ein qualifizierter Mietspiegel Angaben für eine Wohnung, so hat der Vermieter diese 

Angaben auch dann mitzuteilen, wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel 

stützt (§ 558a Abs. 3 BGB; Mitteilungsverpflichtung). 

• In einem gerichtlichen Verfahren wird widerleglich vermutet, dass die im qualifizierten Miet-

spiegel ausgewiesenen Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben (§ 558d Abs. 3 

BGB; Vermutungswirkung). 

 

Daneben können die in einem Mietspiegel ausgewiesenen Werte auch beim Neuabschluss von Mietverträgen 

(Neuvertragsmieten) und bei einvernehmlich vereinbarten Anpassungen der Miethöhe (§ 557 Abs. 1 BGB) als 

Orientierungshilfe herangezogen werden. 
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2. Rahmendaten zur Erstellung des Mietspiegels 

2.1. Datengrundlage und Stichprobenkonzept 

Die Datenerhebung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt Bremen für die Freie 

Hansestadt Bremen, Abteilung 2 – Bevölkerung und Staat – vorbereitet und durchgeführt. Für den Aufbau der 

Grundgesamtheit aller Gebäude mit Wohnnutzungen wurden verschiedene Datengrundlagen in Erwägung ge-

zogen. Als zentrale Datenbasis wurde die kommunale Gebäudedatei verwendet. Sie baut auf den Ergebnissen 

der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 auf und wurde anhand der Bautätigkeitsstatistik fortgeschrieben 

und aktualisiert. 

Die Gebäudedatei enthielt 116.155 Gebäudeeinträge, die für die Stichprobenziehung anhand der verfügba-

ren Baujahres- und sonstigen Angaben kategorisiert wurden. Hierfür wurden 10 Baujahresklassen gebildet, 

damit naturgemäß schwächer besetzte Klassen in Neubauten höher gewichtet werden können und stärker 

besetzte Klassen der 1950er und 1960er Jahre schwächer gewichtet werden können. Damit kann die Stich-

probeneffizienz gesteigert werden. 

Tabelle 1: Gliederung der Gebäudedatei und der Stichprobe nach Baujahresabschnitten  

Nr.  Baujahresabschnitt Variablenbezeichnung 
(nachrichtlich) 

Anzahl Gebäude Anteil in Prozent 
in Gebäudedatei 

Anzahl 
Gebäude 
in Stich-

probe 

Anteil in 
Prozent in 
Stichprobe 

1 Bis unter 1930 vbjpu30 23.726 20,4% 2.569 16,2% 

2 1930 bis unter 1950 vbjp30_50 14.935 12,9% 2.350 14,9% 

3 1950 bis unter 1960 vbjp50_60 21.849 18,8% 2.847 18,0% 

4 1960 bis unter 1970 vbjp60_70 19.287 16,6% 2.369 15,0% 

5 1970 bis unter 1980 vbjp70_80 12.335 10,6% 1.644 10,4% 

6 1980 bis unter 1990 vbjp80_90 8.375 7,2% 1.320 8,3% 

7 1990 bis unter 2000 vbjp90_00 8.361 7,2% 1.476 9,3% 

8 2000 bis unter 2010 vbjp00_10 6.739 5,8% 1.080 6,8% 

9 2010 bis unter 2020 vbjp10_20 510 0,4% 140 0,9% 

10 2020 und jünger vbjp20ug 38 0,0% 17 0,1% 

Gesamt   116.155 100,0% 15.812 100,0% 

Quelle: Gebäudedatei der Stadtgemeinde Bremen, Statistisches Landesamt Bremen, eigene Berechnungen. 

Darüber hinaus wurden unter Erhebungsgesichtspunkten acht weitere sogenannte Stichprobengruppen ge-

bildet.  

Tabelle 2: Überblick über unter Erhebungsgesichtspunkten gebildete Stichprobengruppen 

Stichprobengruppe In Gebäudedatei in Stichprobe  

Anzahl in Prozent Anzahl in Prozent 

1 - EFH - selbstbewohnt - Kontrollgruppe 63.840 55,0% 103 0,7% 

2 - EFH - vermietet 10.411 9,0% 3092 19,6% 

3 - ZFH - selbstbewohnt - Kontrollgruppe 3.440 3,0% 102 0,6% 

4 - ZFH - vermietet 8.821 7,6% 2586 16,4% 

5 - MFH/ETW - Gemeinschaft von Eigentümern - vermietet/selbstge-
nutzt 

9.919 8,5% 3733 23,6% 

6 - MFH-Bestand - vermietet - alle Eigentümer 17.298 14,9% 5707 36,1% 

7 - Gebäudetyp Sonstige - selbstbewohnt - Kontrollgruppe 819 0,7% 100 0,6% 

8 - Gebäudetyp Sonstige - vermietet 1.607 1,4% 389 2,5% 

Gesamt 116.155 100,0% 15812 100,0% 
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Quelle: Gebäudedatei der Stadtgemeinde Bremen, Statistisches Landesamt Bremen, eigene Berechnungen. 

Mit der Bildung von Stichprobengruppen war das Ziel verbunden, bereits im Vorfeld Gebäude bzw. Wohnun-

gen auszuschließen, die für die Erhebung nicht relevant waren. So enthielt die Gebäudedatei 74,5 Prozent 

Einträge zu Ein- und Zweifamilienhäusern, die anhand der verfügbaren Angaben zum Zeitpunkt der Gebäude- 

und Wohnungszählung 2011 vom Eigentümer selbst bewohnt wurden und nicht vermietet waren. Diese Ge-

bäude sind für die Erhebung nicht relevant. Um zu prüfen, dass es sich tatsächlich bei den dieser Gruppe 

zugeordneten Gebäuden nahezu ausschließlich um selbst bewohnte Gebäude handelte, wurden Prüfstichpro-

ben von rd. 100 Stichprobenelementen gezogen und die Eigentümeranschriften anhand der Grundsteuerdatei 

ermittelt. Anhand des Abgleichs von Gebäude- und Meldeanschrift der Eigentümerin/des Eigentümers konnte 

bestätigt werden, dass diese Gebäude selbst genutzt wurden. 

Dies bestätigte sich auch bei der Kontrollgruppe zum Gebäudetyp Sonstige (Stichprobengruppe 7). Darüber 

hinaus zeigte sich, dass Wohnnutzungen im Gebäudetyp Sonstige (Stichprobengruppe 8) eine untergeord-

nete Bedeutung haben. 

Neben dieser ersten Prüfung auf Ausschlusskriterien und Bewertung zur Mietspiegelrelevanz von Gebäuden 

bzw. Wohnungen wurde im Rahmen der Auswertung der Datensätze später ein zweiter Prüfschritt durchge-

führt. Ein Ausschluss von Wohnungen wurde anhand von Filterfragestellungen in den Erhebungsinstrumenten 

vorgenommen. Dadurch wird die Verlässlichkeit des Verfahrens insgesamt erhöht. 

Die Stichprobe konzentrierte sich daher im Wesentlichen auf die Gruppen mit hohem potenziell vermietetem 

Wohnungsbestand in Ein- und Zweifamilienhäusern (EFH/ZFH, Gruppen 2 und 4), Mehrfamilienhäusern, die 

in Eigentumswohnungen aufgeteilt waren und sich im Besitzt einer Gemeinschaft von zumeist privaten Ei-

gentümern/Eigentümerinnen befanden (MFH/ETW, Gruppe 5), und Mehrfamilienhäusern, die nicht aufgeteilt 

waren und sich sowohl im Besitz privater als auch institutioneller Eigentümer/-innen befanden. 

Aus der Segmentierung in 10 Baujahresklassen und acht Stichprobengruppen ergab sich für die Stichproben-

ziehung ein Stichprobenplan mit 80 Einzelschichten, für die jeweils individuelle Feldbesetzungen ermittelt 

und Einzelgewichte festgelegt wurden. Die Gewichtung für die Stichprobenziehung war maßgeblich für die 

Festlegung von sogenannten Designgewichten (Verweis auf Kapitel 2.5). 

Insgesamt wurden 15.812 Gebäude für die Stichprobe gezogen, davon 95,6 Prozent in den Stichprobengrup-

pen mit hohem Anteil voraussichtlich vermieteter Wohnungen. Die Stichprobe genügt damit den Anforderun-

gen, die an die Gewinnung repräsentativen Datenmaterials gestellt werden. 

Für diese 15.812 Gebäude wurden anhand der Grundsteuerdatei Eigentümeranschriften ermittelt. Da die An-

schrift des für die Zwecke der Grundsteuer vermerkten Gebäudes nicht standardisiert, sondern in einem Frei-

textfeld erfasst wird, fand ein aufwändiger Abgleich statt, der zum Teil manuell nachjustiert werden musste. 

Nicht zu jedem in der Stichprobe befindlichen Gebäude konnte eine Eigentümeranschrift ermittelt werden. 

In der Stichprobengruppe 5 – aufgeteilte Mehrfamilienhäuser – wurden teils mehrere Eigentümeranschriften 

ermittelt, weil die darin befindlichen Wohnungen im Besitz unterschiedlicher Eigentümer sein konnten. Es 

wurde in dieser Gruppe ein Anschriftenabgleich durchgeführt, um potenziell selbstnutzende Einwohner aus-

zuschließen. Bei Stichprobengruppe 6 – MFH-Bestand – zeigte sich, dass zu einer Gebäudeanschrift der glei-

che Eigentümer/die gleiche Eigentümerin vermerkt war. Hier wurde eine Bereinigung durchgeführt.  

In Stichprobengruppe 6 befand sich auch der Bestand großer institutioneller Vermietender. Hier führte die 

Zuspielung der Eigentümeranschriften zu einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis. Dies hing damit zusam-

men, dass in den Freitextfeldern häufig mehrere Anschriften und Hausnummernbereiche zu mehreren Gebäu-

den als eine Wirtschaftseinheit bzw. ein Steuerobjekt angegeben waren, sodass eine eindeutige Zuordnung 

nicht möglich war. Daher wurde entschieden, für die großen institutionellen Vermietenden einen separaten 

Erhebungsweg aufzubauen.  
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Die großen institutionellen Vermietenden wurden gebeten, eine Bestandsliste des Gesamtbestandes – Ge-

bäude mit sowohl frei finanzierten als auch preisgebundenen Wohnungen – zur Verfügung zu stellen und – 

nach Möglichkeit – das Baujahr als Schichtungskriterium beizufügen. Es wurde nach der Gewichtungsregel 

der Stichprobengruppe 6 eine geschichtete Stichprobe aus den jeweiligen Bestandslisten gezogen, sofern 

Baujahresangaben enthalten waren. Andernfalls wurde eine einfache Zufallsstichprobe gezogen. Sofern Woh-

nungslisten übermittelt wurden, wurden diese vor Stichprobenziehung auf Gebäudeebene aggregiert. 

Sowohl die Gebäude aus den Bestandslisten als auch die in der Stichprobe vertretenen Gebäude wurden in 

der Gebäudedatei für Zwecke der Rücklaufstatistik und der Bildung von Gewichten gekennzeichnet. 

Da die für den Mietspiegel erhobenen Daten auch für die Erarbeitung eines Schlüssigen Konzeptes zur Ermitt-

lung der angemessenen Bedarfe der Unterkunft nach SGB II und SGB XII verwendet werden sollen, wurden 

preisgebundene Gebäude- und Wohnungsbestände nicht im Rahmen der Aufbereitung der Grundgesamtheit 

oder bei der Stichprobenziehung ausgesondert. Sie wurden im Rahmen der Auswertung anhand von Abfrage-

merkmalen ausgefiltert und nicht berücksichtigt. 

2.2. Erhebungsmethode, Datenschutz und Stichtag 

Nach der Broschüre „Hinweisen zur Erstellung von Mietspiegeln“ sind die beiden Befragungsarten Vermie-

tenden- und Mietenbefragung für die Erhebung der Datengrundlagen als gleichwertig anzusehen und in der 

Mietspiegel-Erstellung anerkannt. 

Da mittels eines Fragebogens, der an einen Vermietenden gerichtet wird, oftmals Angaben zu mehr als einer 

Wohnung gewonnen werden können, ist die Vermietendenbefragung aus rein erhebungsökonomischen Grün-

den zu bevorzugen. Im Hinblick auf die Abfrage von Modernisierungsaktivitäten sowie Merkmalen zur ener-

getischen Ausstattung und Beschaffenheit, lassen sich im Rahmen von Vermietendenbefragungen regelmäßig 

deutlich detailliertere Informationen gewinnen, da Mietende oftmals nur geringe oder gar keine Kenntnisse 

über diese Fragen besitzen. 

Für den Bremer Mietspiegel wurden sowohl eine Vermietenden- als auch eine konsekutive Mietendenbefra-

gung durchgeführt. Die Vermietendenbefragung war als Rahmenbefragung konzipiert, die Befragungsergeb-

nisse bildeten die Grundlage für die Mietspiegelerstellung. Damit wird ein möglichst umfassender Merkmals-

katalog einschließlich Modernisierungsfragestellungen gewährleistet. Die Angaben der Mietenden wurden zu 

Prüf- und Kontrollzwecken verwendet. 

Die Erhebung der Vermietenden wurde in Form einer schriftlichen Befragung bei den privaten (Klein-) Ver-

mietenden im Zeitraum von Anfang April bis Ende Juli 2024 durchgeführt. Die Erhebung bei den Mietenden 

wurde von Ende Juni bis Ende August durchgeführt. Die Befragungen wurden durch eine telefonische und eine 

E-Mail-Hotline begleitet, an die Fragen gerichtet oder Hilfestellung angefordert werden konnte.  

Die Befragten hatten die Möglichkeit, mittels eines dem Gebäude bzw. der Wohnung zugewiesenen Codes 

(Token) über eine Online-Erfassungsmaske an der Befragung teilzunehmen. Bei größeren Gebäuden konnte 

über die Mietspiegel-Hotline bei Bedarf Fragebögen oder Codes für weitere Wohnungen angefordert werden, 

da der Fragebögen für Vermietende nur auf sechs Wohneinheiten ausgelegt war.  

Die Befragten wurden auf die Verpflichtung zur Teilnahme an der Befragung und auf die Einhaltung von da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen. Für den Fall der Nicht-Teilnahme wurde auf die Möglich-

keit hingewiesen, eine Geldbuße festzusetzen. Das Verhängen einer Geldbuße wurde jedoch von der Höhe 

der Rücklaufquote abhängig gemacht und war nicht von vornherein geplant. 

Maßgeblich für die Erstellung des Mietspiegels waren die Mieten, die im Stichmonat März 2023 bzw. zum 

Stichtag 1. März 2023 gezahlt wurden. Bei den Vermietenden wurde eine einmalige schriftliche Erinnerung 

durchgeführt.  
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Der als Erhebungsinstrument gewählte Fragebogen für Vermietende (vgl. Kapitel 7 im Anhang) war zuvor mit 

den Teilnehmenden des Arbeitskreises Mietspiegel abgestimmt worden. Der Fragebogen für die Mietenden 

wurde aus dem Fragebogen für die Vermietenden abgeleitet. Die Fragebögen standen in verschiedenen 

Sprachversionen zur Verfügung, die über die Mietspiegel-Hotline bei Bedarf abgerufen werden konnten. Da-

von ist nur in Einzelfällen Gebrauch gemacht worden. 

Die Angeschriebenen erhielten zum Fragebogen ein Anschreiben von InWIS Forschung & Beratung und ein 

Begleitschreiben der Senatsverwaltung sowie einen freigemachten Rücksendeumschlag. 

2.3. Rücklaufstatistik/Berechnung der Ausschöpfungsquote 

Insgesamt wurden in den genannten Stichprobengruppen Eigentümer/-innen von 5.753 Gebäuden oder Ei-

gentumswohnungen (= Stichprobenelemente) angeschrieben oder zur Teilnahme an der Befragung aufgefor-

dert. Insgesamt wurden an Vermietende 6.190 Fragebögen oder Codes versandt. Darunter fielen auch Mehr-

fachversendungen sowie zusätzliche Fragebögen und Codes, falls ein Gebäude mehr als sechs Wohneinheiten 

enthielt, die mit einem Fragebogen erfasst werden konnten. 

Insgesamt wurden 299 stichprobenneutrale Ausfälle registriert (5,2 Prozent der Fälle). Am häufigsten traf 

mit 223 Beobachtungen Unzustellbarkeit zu (3,9 Prozent). Relativ häufig – 51 Fälle oder 0,9 Prozent – han-

delte es sich bei dem Objekt um eine Garage oder einen Stellplatz. Die bereinigte Bruttostichprobe enthielt 

94,8 Prozent oder 5.454 Stichprobenelemente.  

Tabelle 3: Rücklaufstatistik – bereinigte Bruttostichprobe 

Bruttostichprobe     5.753 100,0% 

  Stichprobenneutrale Ausfälle, darunter     299 5,2% 

  
 

Falsche Adresse (23) 18 0,3% 
 

  

  
 

Grundstück ohne Hausnummer (13) 1 0,0% 
 

  

  
 

Nicht zustellbar (31) 223 3,9% 
 

  

  
 

Objekt ist eine Garage/Stellplatz (16) 51 0,9% 
 

  

    unbebautes Grundstück (14) 6 0,1%     

Bereinigte Bruttostichprobe     5.454 94,8% 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnungen. Klammern bei den Rücklaufgründen sind interne Codevermerke. 

Darüber hinaus wurden stichprobensystematische Ausfälle registriert. Am häufigsten lag keine Antwort 

(1.724 oder 31,6 Prozent der Fälle, bezogen auf die bereinigte Bruttostichprobe) des Befragungsteilnehmen-

den vor. Es wurde darüber hinaus eine größere Zahl von Verweigerungs- und anderen Gründen registriert.  

In 48 Fällen wurden zusätzliche Papierfragebögen angefordert oder erneut – bspw. nach der Erinnerungsmit-

teilung - angefordert sowie in 28 Fällen weitere Codes für größere Gebäude angefordert, es wurden dennoch 

keine Angaben geleistet (1,4 Prozent der Fälle). 

Tabelle 4: Nettostichprobe (Ausschöpfungsquote) und Rückmeldequote 

Bereinigte Bruttostichprobe     5.454 100,0% 

  Stichprobensystematische Ausfälle, darunter     2.083 38,2% 

  
 

Eigentümer unbekannt (30) 5 0,1% 
 

  

   Empfänger verstorben (20) 21 0,4%    

   Ist nicht Eigentümer/Vermieter (29) 8 0,1%    

   Krank (18) 34 0,6%    
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Objekt inzwischen verkauft (15) 52 1,0% 
 

  

   Sonstiges (28) 114 2,1%    

  
 

Verreist (17) 9 0,2% 
 

  

   Zu alt (19) 15 0,3%    

  
 

Inhaltliche Nachfrage/Problem bei der Beantwortung (26) 10 0,2% 
 

  

  
 

Meldung eines technischen Problems (22) 5 0,1% 
 

  

  
 

Papierfragebogen (24) 48 0,9% 
 

  

   Übersendung der gemachten Angaben für die eigenen Unterlagen (25) 10 0,2%    

  
 

Zusätzliche Codes (27) 28 0,5% 
 

  

    keine Antwort (00) 1.724 31,6%     

Nettostichprobe (Ausschöpfungsquote)     3.371 61,8% 

Rückmeldequote (Reaktionen aus Bruttostichprobe)     4.029 70,0% 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnungen. Klammern bei den Rücklaufgründen sind interne Codevermerke. 

Die Nettostichprobe oder Ausschöpfungsquote betrug 61,8 Prozent der bereinigten Bruttostichprobe. Berück-

sichtigt man zusätzlich sämtliche aktiven Rückmeldungen, außer den Fällen, die überhaupt nicht geantwortet 

haben, so wird eine Rückmeldequote von 70 Prozent erreicht.  

Die Rücklaufquote liegt im Rahmen vorher geäußerter Erwartungen. Es war auch bei einer verpflichtenden 

Teilnahme nicht von einer 100-prozentigen Rücklaufquote auszugehen. Dies zeigen Erhebungen, die im Rah-

men öffentlicher Statistiken durchgeführt werden. Die erreichte Ausschöpfungsquote ist als sehr gut anzuse-

hen. 

Von den 4.600 an Mietende versandten Fragebögen sind 212 als nicht zustellbar zurückgesandt worden, bei 

einer Anschrift handelte es sich um ein unbebautes Grundstück (stichprobenneutrale Ausfälle; 4,6 Prozent). 

Von 1.120 Mietenden lagen mietspiegelrelevante Angaben vor, davon haben 277 Mietende den Fragebogen 

Online-ausgefüllt. Die Ausschöpfungsquote auf der Grundlage der bereinigten Bruttostichprobe beträgt 25,5 

Prozent. 

Darüber hinaus haben sich 222 Mietende über die Telefon- und die E-Mail-Hotline mit unterschiedlichen An-

fragen und Rückmeldegründen zurückgemeldet. Die Rückmeldequote (Reaktionen aus der bereinigten Brut-

tostichprobe) liegt bei 30,6 Prozent und für schriftliche Befragungen im üblichen Rahmen. 

2.4. Zur Mietspiegel-Erstellung zugrunde gelegter Wohnungsbestand 

Für die Erstellung eines Mietspiegels können nicht alle Wohnungen herangezogen werden. Wohnungen, die 

verwendet werden, müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Solche Anforderungen ergeben sich unmittel-

bar oder mittelbar aus den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches oder aufgrund besonderer, örtlicher 

Gegebenheiten, die die Berücksichtigung bestimmter Wohnungen nahelegen oder verneinen. 

Für die Erstellung des Mietspiegels Stadtgemeinde Bremen wurden zunächst Wohnungen nur zugrunde ge-

legt, die sich innerhalb der Grenzen der Stadtgemeinde Bremen – ohne Bremerhaven - befinden. Dies wurde 

bereits durch die Gebäudedatei und die Bildung der Grundgesamtheit sichergestellt.  

Zudem wurden nur Wohnungen verwendet, deren Miete innerhalb des gesetzlich festgelegten Sechsjahres-

Zeitraumes entweder neu vereinbart (Neuvertragsmieten) oder – von Veränderungen der Betriebskosten nach 

§ 560 BGB abgesehen - geändert worden ist (geänderte Bestandsmieten). Wohnungen, deren Miete seit dem 

1. März 2017 nicht neu festgelegt wurde, blieben unberücksichtigt. 

Daneben wurden Wohnungen nicht berücksichtigt, 
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• die ganz oder teilweise vom Eigentümer oder dessen Familienangehörigen genutzt wurden; 

• die mit bewusst verbilligter Miete oder ohne Miete überlassen wurden (Gefälligkeitsmiete); 

• die nicht als Wohnraum vermietet wurden (z.B. ganz oder teilweise gewerblich genutzte Woh-

nungen) oder an einen gewerblichen Zwischenmieter vermietet wurden; 

• die zeitlich und inhaltlich für einen vorübergehenden Gebrauch vermietet (z.B. Ferienwohnun-

gen, Messewohnungen, Monteurswohnungen). Das Mietverhältnis hat nur eine kurze Dauer, 

aber zumeist von nicht mehr als 6 Monaten.  

• bei denen einzelne Zimmer separat, bspw. mit einem eigenen Mietvertrag, vermietet wurden 

(z.B. Monteurzimmer, Zimmer für Studierende). 

• die nicht abgeschlossen waren (Wohnungen ohne eigene Wohnungstür); 

• bei denen Sonderkonditionen vereinbart wurden, z.B. aufgrund von mietmindernden Vorleis-

tungen der Mieter oder Dienstverhältnissen mit Mietern (z.B. Hausmeistertätigkeiten, Garten-

pflege etc.) oder bei werksgebundenen Wohnungen/Dienstwohnungen; 

• die in Studenten- und Jugendwohnheimen gelegen waren sowie sonstiger Wohnraum in Hei-

men, Wohnheimen, Internaten und Seminaren; 

• die zum Stichtag 1. März 2023 nicht vermietet waren; 

• die – über eine Einbauküche hinausgehend - möbliert vermietet (z.B. Bett, Kleiderschrank, 

Esstisch, Schreibtisch) werden; 

• für die Pflege- bzw. Betreuungsangebote oder andere Serviceleistungen bereitgestellt werden. 

 

Wohnungen, deren Miete durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer Förderzusage festgelegt wor-

den ist (bspw. öffentlich geförderte Wohnungen – sog. „Sozialwohnungen“ – oder Wohnungen, die 

anderen Mietpreisbindungen unterlegen waren), wurden für die Zwecke des Schlüssigen Konzepte mit-

erhoben, jedoch für die Erstellung des Mietspiegels ausgefiltert. 

Um über die bereits vor Stichprobenziehung vorgenommene Bereinigung hinaus sicherzustellen, dass 

nur solche Gebäude bzw. Wohnungen berücksichtigt werden, die für die Erstellung des Mietspiegels 

relevant sind, enthielt der Fragebogen Filterfragestellungen. 

Betrachtung auf Ebene der Stichprobenelemente: 

Die Befragungsteilnehmenden hatten die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail eine Rückmeldung zu ge-

ben, sofern Ausschlussgründe vorliegen sollten. Davon haben Teilnehmende zu 364 Stichprobenelementen 

Gebrauch gemacht.  

Am häufigsten wurde genannt, dass das Gebäude/die Wohnung selbst genutzt wurde (179 Fälle oder 5,3 

Prozent). 40 Gebäude/Wohnungen standen zum Erhebungsstichtag leer, bei 54 Wohneinheiten hat keine Mi-

etänderung oder Neuvermietung innerhalb des Betrachtungszeitraumes stattgefunden. 
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Tabelle 5:  Mietspiegelrelevanz auf Ebene der Stichprobenelemente 

Nettostichprobe (Ausschöpfungsquote)     3.371 100,0% 

  Mietspiegelspezifische Ausfallgründe (Objektebene), darunter     364 10,8% 

   01 - Selbstnutzung 179 5,3%    

   02 - Vergünstigte Miete oder keine Miete 33 1,0%    

  
 

03 - Gewerbliche Nutzung der Wohnung (sowohl ganz als auch teilweise) 20 0,6% 
 

  

  
 

05 - Sonderkonditionen 3 0,1% 
 

  

  
 

06 - Heim oder Wohnheim 5 0,1% 
 

  

  
 

07 - Preisbindung 1 0,0% 
 

  

   08 - Belegungsbindung 4 0,1%    

   09 - Leerstand 40 1,2%    

  
 

10 - Möblierung 14 0,4% 
 

  

  
 

11 - Pflege- und Betreuungsangebot 8 0,2% 
 

  

  
 

12 - Keine Mietänderung oder Neuvermietung seit dem Stichtag. 54 1,6% 
 

  

  
 

21 - Nießbrauch 3 0,1% 
 

  

  Antwort im Datensatz (DS)     3.007 89,2% 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

Nach Ausschluss dieser Antworten befanden sich Angaben zu 3.007 Stichprobenelementen im Datensatz. 

Betrachtung auf Wohnungsebene: 

Die 3.007 erfassten Stichprobenelemente repräsentieren 16.988 Wohnungen, von denen 5.863 Wohnungen 

(rund 34,5 Prozent) nicht mietspiegel-relevant waren. Wesentlicher Grund für die fehlende Mietspiegelrele-

vanz war der Tatbestand, dass die Mietänderung oder Neuvermietung außerhalb des sechsjährigen Betrach-

tungszeitraumes lag. 

Aus der folgenden Übersicht ergibt sich die Ergebnisstichprobe der grundsätzlich mietspiegelrelevanten 

Wohneinheiten. Vor Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung bzw. vor Beginn der regressionsanalytischen 

Auswertungen stehen zunächst 11.125 mietspiegelrelevante Wohneinheiten zur Verfügung. 
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Tabelle 6:  Ermittlung der Anzahl mietspiegelrelevanter Wohnungen 

Ausschlussgründe Anzahl in Prozent 

Gesamt 16.988 100,0 

1. Selbstnutzung 350 2,1 

2. Verbilligte Miete oder ohne Miete 222 1,3 

3. Gewerbliche Nutzung/Zwischenvermietung 152 0,9 

4. Vorübergehender Gebrauch 6 0,0 

5. Einzelzimmerweise Vermietung 30 0,2 

6. Wohnung nicht abgeschlossen 42 0,2 

7. Sonderkonditionen aufgrund von Verträgen 42 0,2 

8. Heime 19 0,1 

9. Leerstand 399 2,3 

10. Möblierte Wohnung 223 1,3 

11. Pflege- und Betreuungsangebote/Serviceangebote 65 0,4 

12. Außerhalb Betrachtungszeitraum 3.119 18,4 

13. Öffentlich-geförderte/preisgebundene Wohnung (F35SQ001) 1.194 7,0 

mietspiegelrelevante Wohnungen 
(Ergebnisstichprobe vor Bereinigungen) 

11.125 65,5 

 

Während der Datenaufbereitung fanden umfangreiche Prüfungsschritte auf Vollständigkeit und zur Plausibi-

lisierung von Angaben statt. Ausgeschlossen wurden fehlende oder fehlerhafte Baujahresangaben, fehlende 

oder als Ausreißer zu behandelnde Nettokaltmietenangaben, fehlende Angaben zur Wohnlage oder be-

stimmte Angaben in der Peripherie und Wohnungen einer Größe, für die keine ausreichende Fallzahl vorlag 

und der Anwendungsbereich des Mietspiegels begrenzt werden musste. 

Ausreißermieten wurden anhand eines optischen Plots auf der Ebene des Gesamtdatensatzes identifiziert. Es 

handeltes sich um Mieten unter 2,17 Euro/m² und mehr als 20,45 Euro/m² (vor Korrektur von Betriebskosten- 

und Stellplatzmieten; vergleiche Kapitel 2.6). Es wurden 141 Datensätze als Ausreißermieten klassifiziert 

und ausgeschlossen. 

Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfungen konnten 10.163 Wohneinheiten für die Erstellung des Mietspie-

gels verwendet werden (Ergebnisstichprobe nach Bereinigungen). Der Stichprobenumfang mit 10.163 

Wohneinheiten ist als ausreichend anzusehen, um einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Er übertrifft 

die in § 11 Abs. 3 Mietspiegelverordnung angegebenen Mindestumfänge deutlich. Nach der Gebäude- und 

Wohnungszählung im Rahmen der Zensuserhebung 2011 verfügte die Stadtgemeinde Bremen über einen ver-

mieteten Wohnungsbestand von 166.628 Wohneinheiten. Für die Stadtgemeinde Bremen wäre ein Mindest-

umfang von mindestens 1.670 Wohneinheiten erforderlich gewesen. 

2.5. Gewichtung der Datensätze 

Aufgrund der anfänglichen Unterteilung der Grundgesamtheit in Schichten und der Anwendung unterschied-

licher Gewichte für Baualtersklassen und einzelne (institutionelle) Eigentümer sowie aufgrund des unter-

schiedlichen Antwortverhaltens in den Schichten sowie über Eigentümergruppen hinweg war es notwendig, 

Design- und Responsegewichte anzuwenden. 

Designgewichte werden aus dem Anteilsverhältnis der Elemente in der Stichprobe und der Grundgesamtheit 

abgeleitet. Response- oder Antwortgewichte geben wieder, in welchem Maße Antworten aus einzelnen 

Schichten im Verhältnis zu anderen vorliegen. Design- und Responsegewichte wurden schichtspezifisch für 

44 Schichten gebildet, für die Wohnungen in der Ergebnisstichprobe zur Verfügung standen, und zu einem 

Gewichtungsfaktor zusammengefasst. 
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Durch die Gewichtung verändert sich die durchschnittlich beobachtete Nettokaltmiete pro m² (arithmetisches 

Mittel) der Wohnungen aus der Ergebnisstichprobe. Gegenüber 7,43 €/m² vermindert sich die Nettokaltmiete 

durch die Gewichtung um 0,06 €/m² auf 7,37 €/m². Der Median verringert sich von 7,09 €/m² auf 7,06 €/m². 

Die hier angegebenen Durchschnittswerte der beobachteten Nettokaltmieten pro m² berücksichtigen bereits 

Korrekturen in Fällen von Teilinklusivmieten (vgl. Kapitel 2.6.1) und Korrekturen um (Tief-)Garagen und Stell-

plätze (vgl. Kapitel 2.6.2). 

2.6. Für die ortsübliche Vergleichsmiete verwendeter Mietbegriff 

Die im Mietspiegel ausgewiesene ortsübliche Vergleichsmiete ist eine Grundmiete (Entgelt für die Gebrauchs-

gewährung; Nettokaltmiete). Darin sind Betriebskosten im Sinne des § 2 Betriebskostenverordnung nicht 

enthalten. 

2.6.1 Betriebskosten und Betriebskostenkorrektur 

Soweit die Mietvertragsparteien im individuellen Mietvertrag eine Miete vereinbart haben, die zusätzlich zur 

Grundmiete auch kalte Betriebskosten entweder ganz oder teilweise enthielt (Bruttokalt- oder Teilinklusiv-

kaltmiete), so wurden die Mieten dieser Wohnungen auf den einheitlichen Mietbegriff „Nettokaltmiete“ um-

gerechnet. Diese Umrechnung wurde vorgenommen, um die Vergleichbarkeit der Mieten untereinander zu 

gewährleisten. 

Um die nötigen Angaben über die von den Mietvertragsparteien vereinbarte Mietenstruktur zu erhalten, wur-

den die Eigentümer gebeten, die wesentlichen kalten Betriebskostenarten zu benennen, für die keine Be-

triebskostenvorauszahlungen oder -pauschalen erhoben werden und die in der vereinbarten Miete enthalten 

sind. Als wesentliche Betriebskosten wurden abgefragt: 

• Kosten für Wasser inkl. Abwasser, 

• Kosten für Strom (Allgemeinstrom), 

• Kosten für Straßenreinigung, 

• Kosten für Müllbeseitigung, 

• Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherungen, 

• Kosten für Grundsteuer, 

• Kosten für Schornsteinfeger. 

 

In 345 Fällen bzw. Mietverhältnissen (3,4 Prozent der mietspiegelrelevanten Wohneinheiten in der Ergebnis-

stichprobe) wurde den Angaben in den jeweiligen Fragebögen zufolge eine Miete angegeben, die zusätzlich 

zur Grundmiete auch kalte Betriebskosten ganz oder teilweise enthielt (Brutto- oder Teilinklusivmiete).  

Zur Korrektur der erhobenen Nettokaltmiete wurden Betriebskostenwerte verwendet, die im Rahmen der Er-

hebung abgefragt worden sind. Solche Angaben werden insbesondere für die Ermittlung der kalten Betriebs-

kosten benötigt, um die angemessenen Bedarfe der Unterkunft bestimmen zu können. 
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Tabelle 7:  Durchschnittliche Betriebskosten für die Bereinigung von Inklusivmieten auf die Nettokaltmiete 

Betriebskostenart Betrag in €/m² pro Monat 

Wasser inkl. Abwasser 0,08* 

Allgemeinstrom 0,05 

Straßenreinigung 0,02 

Müllbeseitigung 0,28 

Sach- und Haftpflichtversicherung 0,25 

Grundsteuer 0,37 

Schornsteinreinigung 0,05 

*Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. Der Wert für Wasser inkl. Abwasser erschien zunächst zu niedrig. Jedoch wurde dieser Wert 
ermittelt aus insgesamt 6.406 Angaben. 50 Prozent der Datenwerte bewegte sich in einer Spanne von 0,03 bis 0,18 Euro/m², sodass dieser 
Wert für die Korrektur weiter verwendet wurde. 

Die Korrekturwerte aus den Betriebskosten bewegten sich für die betroffenen Wohnungen zwischen 0,05 

Euro/m² bis 1,08 Euro/m², falls mehrere Betriebskostenarten in der vereinbarten Miete enthalten waren. 

Durch die Umrechnung von Teilinklusivmieten auf den einheitlichen Begriff der Nettokaltmiete wurde das 

arithmetische Mittel der erhobenen Miete ungewichtet um 0,024 Euro/m² vermindert. 

In einem konkreten Erhöhungserlangen nach § 558 BGB sind lt. Rechtsprechung des BGH nicht die in den 

Tabellen ausgewiesenen durchschnittlichen Betriebskostenangaben, sondern die tatsächlich anfallenden Be-

triebskosten heranzuziehen (vgl. BGH v. 12.07.2006 – VIII ZR 215/05). 

2.6.2 Garagen und Stellplätze 

In 160 Fällen (rd. 1,6 Prozent der mietspiegelrelevanten Wohneinheiten in der Ergebnisstichprobe) wurde 

den Antworten im jeweiligen Fragebogen zufolge ein Stellplatz, eine Garage oder ein Tiefgaragenplatz mit 

der Wohnung vermietet, ohne dass ein zusätzlich zur Wohnungsmiete zu zahlender Euro-Betrag vereinbart 

war. 

In diesen 160 Fällen (Stellplatz, Garagen und Tiefgaragenplätze) wurde auf Basis der übrigen vorliegenden 

Mietpreise für PKW-Stellflächen eine Korrektur der Nettokaltmiete vorgenommen. Grundlage für die Korrek-

turwerte war das arithmetische Mittel der beobachteten Mieten für die PKW-Stellflächen, bei denen im Da-

tensatz Angaben zur Höhe der vereinbarten Miete zu Verfügung standen. Dies war bei 443 Datensätzen der 

Fall. 

Tabelle 8:  Durchschnittliche Korrekturbeträge für Stellplätze, Garagen- und Tiefgaragenplätze 

Monatliche Entgelte für Stell-
plätze Anzahl 

insgesamt 

Nach 

Ausreißer 

korrektur 

Min. Max. 

Mittelwert 

(Korrekturwe 

rt) 

zu 

korrigieren 

Stellplatz 115 84 10,00 70,00 27,83 70 
Ga rage/Car port 127 127 13,00 100,00 42,76 55 
Tiefgarage/Parkhaus 201 133 24,18 80,00 42,62 35 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Durch die Korrektur der Nettokaltmieten um Anteile, die sich auf unentgeltlich mitvermietete Stellplätze be-

ziehen, verringerte sich das arithmetische Mittel im erhobenen Datensatz ungewichtet um 0,012 Euro/m². 

2.6.3 Ermittelte Nettokaltmiete pro m²  

Nach Anwendung sämtlicher zuvor dargestellten Filterkriterien zur Mietspiegelrelevanz, der Betriebskosten- 

sowie Stellplatzkorrektur lässt sich für die Ergebnisstichprobe (ungewichtet) ein Median von 7,09 €/m² so-

wie ein arithmetisches Mittel 7,43 €/m² ermitteln. 

Die Verteilung der Mieten ist nach links hin schief. Das ist eine typische Struktur für einen Wohnungsmarkt, 

bei der der Median unterhalb des arithmetischen Mittels liegt.  
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Abbildung 1:  Histogramm der ungewichteten Ergebnisstichprobe 

 

Wesentliche Kenndaten zur ungewichteten Ergebnisstichprobe sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 9:  Deskriptive Statistik der ungewichteten Ergebnisstichprobe 

Ergebnisstichprobe ungewichtet 

Anzahl 10.163 

Median 7,09 €/m² 

Arithmetisches Mittel 7,43 €/m² 

Minimum 2,17 €/m² 

Maximum 20,45 €/m² 

Standardabweichung 1,73 €/m² 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

Nach zusätzlicher Anwendung des Gewichtungsfaktors sinkt die beobachtete Nettokaltmiete pro Quadratme-

ter leicht. Der Median liegt nunmehr bei 7,06 €/m², das arithmetische Mittel verringert sich auf 7,37 €/m² 

an. Der Verteilungsverlauf ändert sich nicht. 
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Abbildung 2:  Histogramm der gewichteten Ergebnisstichprobe 

 
Wesentliche Kenndaten zur gewichteten Ergebnisstichprobe sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 10:  Deskriptive Statistik der gewichteten Ergebnisstichprobe 

Ergebnisstichprobe gewichtet 

Anzahl 19.919 

Median 7,06 €/m² 

Arithmetisches Mittel 7,37 €/m² 

Minimum 2,17 €/m² 

Maximum 20,45 €/m² 

Standardabweichung 1,65 €/m² 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung. 

2.7. Verteilung nach Baualtersbereichen, Wohnflächenklassen und 

innerhalb des Stadtgebietes 

Es wurde geprüft, inwieweit die unterschiedlichen Baualtersbereiche in der Ergebnisstichprobe vertreten 

sind. Es zeigt sich eine gute Verteilung über die verschiedenen Altersjahrgänge. Ein Schwerpunkt liegt jedoch 

in den Jahren von 1950 bis unter 1980. Der Schwerpunkt zeigt sich auch in den Baualtersklassen der Ge-

bäude- und Wohnungszählung aus dem Jahr 2011. 
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Tabelle 11:  Verteilung der mietspiegelrelevanten Wohneinheiten der Ergebnisstichprobe über Baualtersbereiche 

Baujahresklassen in Abschnit-
ten 

Anzahl 
Anzahl als Spal-

ten (%) 
Nicht gewichtete 

Anzahl in Prozent 

vbj10er_u1900 144 0,7% 92 0,9% 

vbj10er_1900_1920 322 1,6% 221 2,2% 

vbj10er_1920_1930 785 3,9% 550 5,4% 

vbj10er_1930_1940 673 3,4% 571 5,6% 

vbj10er_1940_1950 529 2,7% 425 4,2% 

vbj10er_1950_1960 6.992 35,1% 2.720 26,8% 

vbj10er_1960_1970 5.836 29,3% 1.823 17,9% 

vbj10er_1970_1980 2.916 14,6% 2.090 20,6% 

vbj10er_1980_1990 449 2,3% 478 4,7% 

vbj10er_1990_2000 725 3,6% 580 5,7% 

vbj10er_2000_2010 328 1,6% 329 3,2% 

vbj10er_2010_2020 197 1,0% 256 2,5% 

vbj10er_2020ug 24 0,1% 28 0,3% 

Gesamt 19.919 100,0% 10.163 100,0% 

Quelle: Eigene Berechnungen, eigene Darstellung. Obere Klassengrenzen nicht eingeschlossen. 

Auch die Betrachtung der Wohnflächen der in der Ergebnisstichprobe vertretenen Wohneinheiten zeigt, dass 

ein breites Spektrum verschiedener Wohnflächen durch den vorliegenden, mietspiegelrelevanten Datensatz 

abgedeckt wird. 

Tabelle 12:  Verteilung der mietspiegelrelevanten Wohneinheiten der Ergebnisstichprobe über Wohnflächenklassen 

Wohnflächenklassen Anzahl 
Anzahl als Spal-

ten (%) 
Nicht gewichtete 

Anzahl in Prozent 

vWfl10er_u20 0 0,0% 0 0,0% 

vWfl10er_20_30 604 3,0% 271 2,7% 

vWfl10er_30_40 1.283 6,4% 644 6,3% 

vWfl10er_40_50 2.925 14,7% 1.606 15,8% 

vWfl10er_50_60 4.540 22,8% 2.231 22,0% 

vWfl10er_60_70 5.393 27,1% 2.413 23,7% 

vWfl10er_70_80 2.729 13,7% 1.467 14,4% 

vWfl10er_80_90 1.433 7,2% 825 8,1% 

vWfl10er_90_100 543 2,7% 382 3,8% 

vWfl10er_100_110 216 1,1% 155 1,5% 

vWfl10er_110_120 125 0,6% 82 0,8% 

vWfl10er_120_130 93 0,5% 58 0,6% 

vWfl10er_130_140 28 0,1% 23 0,2% 

vWfl10er_140_150 10 0,0% 6 0,1% 

Gesamt 19.919 100,0% 10.163 100,0% 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. Obere Klassengrenzen nicht eingeschlossen. 

Die Verteilung der im Datensatz erhobenen Wohnungen über das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen zeigt 

ebenfalls, dass die meisten Stadtbereiche, in denen vermietete Wohnungen existieren gut bis sehr gut mit 

Realisierungen abgedeckt sind.  
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Abbildung 3: Verteilung der realisierten Wohnungen über das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen 

 

Quelle: Eigene Darstellung. Lizenzangabe: © OpenStreetMap Contributors. 

Die Verteilung der Datensätze in der Grundgesamtheit nach Baujahren/-alter, Wohnungsgrößen und inner-

halb des Stadtgebietes erscheint insgesamt plausibel und gibt den (vermieteten) Wohnungsbestand gut wie-

der. Es gibt keinen Hinweis anzunehmen, dass die erhobene Datengrundlage nicht repräsentativ sei.  

Überdies ist zu bedenken, dass es erforderlich ist, den mietspiegelrelevanten Wohnungsbestand zu erfassen 

und im Mietspiegel abzubilden. Es gibt dazu ohne eine Mietspiegelerhebung keinen Vergleichsmaßstab. Die 

Mietspiegelrelevanz von Wohnungen hängt auch von der Häufigkeit von Mieterhöhungen und der Fluktuati-

onsrate ab. Bei höherer Fluktuationsrate kann der Anteil mietspiegelrelevanter Wohnungen an allen vermie-

teten Wohnungen höher sein. Das ist kein Indiz für fehlende Repräsentativität.  
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3. Regressionsanalyse zur Bestimmung des Mietspiegelaufbaus 

3.1. Methodische Vorgehensweise 

Für die Erstellung des Mietspiegels Stadtgemeinde Bremen 2024 ist ein Regressionsmodell verwendet wor-

den, das dem ursprünglich als linear-multiplikativ bezeichneten bzw. multiplikativ-additiven Ansatz ähnelt, 

der erstmals von Oberhofer/Schmidt beschrieben wurde und als „Regensburger Modell“ bekannt geworden 

ist. Dabei wird die Basismiete in Abhängigkeit der Wohnungsgröße dargestellt, während ausstattungs- und 

beschaffenheitsbedingte Merkmale verbleibende Mietpreisvariationen erklären. 

Der Einfluss der mietpreisbildenden Merkmale auf die Nettokaltmiete wird allerdings tatsächlich nicht in 

zwei aufeinander aufbauenden Regressionsanalysen ermittelt, sondern der Einfluss aller Merkmale wird si-

multan geprüft. Die zu prüfenden Merkmale bzw. Merkmalsgruppen ergeben sich unmittelbar aus den gesetz-

lichen Anforderungen laut § 558 Abs. 2 BGB (Art, Größe, Lage, Ausstattung und Beschaffenheit (einschl. der 

energetischen Ausstattung und Beschaffenheit)). Da weitere Faktoren statistisch einen großen Einfluss auf 

die Höhe der Miete haben können (bspw. Preispolitik des Vermieters, Laufzeit des Mietvertrags bzw. Zeit-

punkt des Mietvertragsabschlusses), werden solche Merkmale, die nicht zur Legaldefinition der ortsüblichen 

Vergleichsmiete gehören (sogenannte „außergesetzliche Merkmale“) im Rahmen der Analyse ebenfalls be-

rücksichtigt. Nur dadurch können die Einflüsse der „gesetzlichen Merkmale“ ohne Verzerrungen der „außer-

gesetzlichen Merkmale“ ermittelt und ausgewiesen werden.2 

Im Rahmen einer Regressionsanalyse wird der Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variable (der Net-

tokaltmiete NM in Euro) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen ermittelt. Für die Ermittlung der 

ortsüblichen Vergleichsmiete (abhängige Variable) ergibt sich in Abhängigkeit der genannten Merkmale (un-

abhängige Variablen) daraus ein Regressionsmodell mit folgender Formel: 

Berechnungsschritt 1 

NMI ≅  (bI + f(WFLI))  ·  (a0  +  ag1xg1  +  …  +  agnxgn  +  aagjxagj  + … +  aagmxagm) 

 

 

 

NMI = Nettokaltmiete 

bI= Konstante der Basismiete (Berechnungsschritt 1) 

f(WFLI) = Funktion in Abhängigkeit der Wohnungsgröße (Berechnungsschritt 1) 

a0 = Konstante des ausstattungs-, beschaffenheits- und lagebedingten Einflusses von Wohnwertmerkmalen 

agi = Regressionskoeffizient der gesetzlichen Variablen xgi (für i=1 bis n) 

xgi = Wohnwertmerkmale i. S. d. §558 Abs. 2 BGB (Ausstattung, Beschaffenheit, Lage)  

aagj = Regressionskoeffizient der „außergesetzlichen“ Wohnwertmerkmale xagj (für j=1 bis m) 

 
2 Zu solchen Verzerrungen kommt es, wenn „außergesetzliche Merkmale“ nicht in Regressionsmodellen kontrolliert werden, sondern 
sich deren Einfluss „unkontrolliert“ bei den gesetzlichen Merkmalen bemerkbar macht, in dem sich die Einflüsse der „außergesetzli-
chen Merkmale“ auf die Koeffizienten der gesetzlichen Merkmale entsprechend der vorhandenen und noch statistisch unauffälligen 
Korrelationen verteilen. 

1. Faktor 
(Basismiete) 

2. Faktor (ag) 
(Einfluss außergesetzlicher 

Wohnwertmerkmale) 

2. Faktor (g) 
(Einfluss gesetzlicher 
Wohnwertmerkmale) 
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xagj = „außergesetzliche“ Wohnwertmerkmale 

Das Modell basiert – wie beschrieben – auf einem multiplikativ-additiven Ansatz. Das bedeutet, dass die 

Nettokaltmiete durch die multiplikative Verknüpfung der Faktoren Wohnungsgröße und Konstante (a0) und 

der weiteren Ausstattungs- und Beschaffenheitsmerkmale erklärt bzw. berechnet wird. Der erste Faktor be-

inhaltet eine Funktion in Abhängigkeit der Wohnungsgröße und hat den Charakter einer Basismiete. Der 

zweite Faktor zeigt den (prozentualen) Einfluss der weiteren Wohnwertmerkmale (Art, Ausstattung, Beschaf-

fenheit und Wohnlage) auf die ermittelte Basismiete – inklusive der „außergesetzlichen Merkmale“. 

In das Regressionsmodell wurden daher die Variablen (Regressoren) zu Art, Ausstattung sowie Beschaffen-

heit (einschließlich energetischer Ausstattung Beschaffenheit) und Lage der Wohnungen schrittweise einge-

fügt. 

Zunächst erfolgte die Ermittlung des Einflusses des Baualters. Danach wurden weitere Ausstattungsmerk-

male, Lagemerkmale sowie weitere Beschaffenheitsmerkmale untersucht. Für die Wohnwertmerkmale wur-

den entweder binäre/dichotomisierte Variablen verwendet oder komplexe Zusammenhänge durch mehrkate-

goriale Variablen abgebildet. Die mietpreisbeeinflussenden Faktoren wurden in keiner Weise exogen vorge-

gebenen, sondern aus der Ergebnisstichprobe analytisch abgeleitet. 

Bei jeder Erweiterung des Modells wurde die Robustheit und Stabilität der Ergebnisse und der Einflussbei-

träge untersucht. Zudem wurden Interaktionen zwischen den einzelnen Merkmalen betrachtet. 

Zur Erhöhung der Modelleffizienz wurden im Anschluss Variablen in das Modell mit aufgenommen, die miet-

preisbeeinflussend sind, aber nicht zu den Kriterien der ortsüblichen Vergleichsmiete gehören (z.B. Eigentü-

mereigenschaft, Dauer des Mietverhältnisses). Aus den anerkannten Regeln der Statistik ergibt sich dieses 

Vorgehen unmittelbar, erfordert aber ein zweistufiges Vorgehen, weil solche Merkmale zwar zur Bestimmung 

von (weitgehend verzerrungsfreien) Zu- und Abschlagsmerkmalen verwendet werden können, nicht jedoch 

später im Mietspiegel verwendet werden dürfen. Das Merkmal „Einbauküche gehobener Qualität“, welches 

einen durchaus erheblichen Einfluss auf den Mietpreis hat, wird ebenso in dem ersten Schritt berücksichtigt. 

Allerdings ist diese „Möblierungsform“ hinsichtlich ihrer Qualität und Ausstattung sehr unterschiedlich und 

zeigt in der Praxis eine extreme Heterogenität, weshalb der berechnete Einfluss zwar als Orientierungswert 

angesehen werden kann, eine Ausweisung des Durchschnittswertes im Mietspiegel aber nicht zielführend ist. 

Die sogenannten „außergesetzlichen Merkmale“ wie der Vermietertyp (privater Vermieter, Wohnungsunter-

nehmen/-genossenschaft) oder Angaben zum Mietvertrag (Laufzeit des Mietvertrages) sind daher zunächst 

mit in die Analyse eingeflossen. Sie dienen dazu, die gesetzlichen Merkmale (nach §558 Abs. 2 BGB) mög-

lichst verzerrungsfrei auszuweisen. Die „außergesetzlichen Merkmale“ dürfen allerdings nicht als Wohnwert-

merkmale zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete herangezogen werden. Sie können nicht Bestand-

teile des Mietspiegels sein. 

Daher wird abschließend eine Regression berechnet (Berechnungsschritt 2), in der sämtliche Koeffizienten 

der unabhängigen Variablen, die in der umfassenden Analyse mit den außergesetzlichen Merkmalen berech-

net wurden (Berechnungsschritt 1), als Konstante verwendet werden. Dadurch verändern sich die Konstante 

der Basismiete (bI) und die Residuen, d.h. die Streuung nimmt zu. Dass die außergesetzlichen Merkmale ei-

nen nicht unerheblichen Einfluss haben und somit auch einen höheren Erklärungsbeitrag für die Zusammen-

setzung der Nettokaltmieten leisten, wird anhand der regressionsanalytischen Ergebnisse deutlich. 

Berechnungsschritt 2 

NMII ≅  (bII + f(WFLII))  ·  (a0  +  ag1xg1  +  ...  +  agnxgn) 

 

 
1. Faktor 

(Basismiete) 

2. Faktor 
(Einfluss gesetzlicher Wohnwertmerkmale 

ohne außergesetzliche Merkmale) 
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NMII = Nettokaltmiete nach Verrechnung des Einflusses außergesetzlicher Merkmale 

bII = neu berechnete Konstante der Basismiete (Berechnungsschritt 2) 

f(WFLII) = neu berechnete Funktion in Abhängigkeit der Wohnungsgröße (Berechnungsschritt 2) 

a0 = Konstante des ausstattungs-, beschaffenheits- und lagebedingten Einflusses von Wohnwertmerkmalen 

ag1 = Regressionskoeffizient der gesetzlichen Variablen xg1 

xg1 = Wohnwertmerkmale i.S.d. §558 Abs. 2 BGB (Ausstattung, Beschaffenheit, Lage) ohne „außergesetzliche“ 

Merkmale 

3.2. Güte des Regressionsmodells 

Regressionsmodelle liefern verlässliche Schätzwerte, wenn bestimmte Voraussetzungen für deren Anwen-

dung erfüllt sind. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, so können dadurch Verzerrungen in den Schätzwer-

ten entstehen (z.B. bei Vorliegen von Nichtlinearität oder unvollständigen Modellen) oder Ineffizienzen auf-

treten (z.B. bei Heteroskedastizität).3 

Durch eine Vielzahl von Auswertungen zu unterschiedlichen Mietspiegeln ist allgemein bekannt, dass zwi-

schen den unabhängigen Variablen „Größe einer Wohnung“ und „Baujahr“ und der abhängigen Variable „Net-

tokaltmiete je m² Wohnfläche“ häufig nichtlineare Beziehungen bestehen, die einen für den jeweiligen loka-

len Wohnungsmarkt typischen Verlauf annehmen können.4 Sie können je nach Wohnungsmarktsituation – 

z.B. entspannte (Teil-)Märkte einerseits, angespannte (Teil-)Märkte andererseits – stark ausgeprägt auftreten 

oder kaum nachweisbar sein.  

Bei Vorliegen von ausgeprägter Nichtlinearität in diesen funktionalen Beziehungen sind Modellveränderun-

gen, insbesondere Transformationen erforderlich, wenn die Variablen metrisch skaliert in das Modell über-

nommen werden sollen. Im Analysestadium der Auswertungen wurden diese Variablen daher ausschließlich 

als mehrkategoriale Variablen erfasst. 

Die Auswahl der Modellvariablen und der Modellierung einzelner Variablen ist nicht nur auf der Grundlage 

der statistischen Methoden zu leisten, sondern erfordert zusätzliche Kenntnisse über die Funktionsweise von 

Wohnungsmärkten und der dort existierenden Preisbildungsmechanismen. Dies gilt sowohl für die Woh-

nungs(teil)märkte allgemein als auch für einen lokalen Wohnungsmarkt bis hin zur Interpretation der Plau-

sibilität der Stärke des Einflusses einzelner Prädiktoren auf die Höhe der Nettokaltmiete.  

Bei der Auswahl der Modellvariablen ist darauf zu achten, dass weder Variablen mit hohem Erklärungsgehalt 

(hohem Varianzanteil) vernachlässigt werden (underfitting) noch dass eine zu große Zahl von Variablen in 

das Modell eingefügt wird und womöglich die Signifikanz von Variablen, von denen man einen Einfluss er-

wartet, nicht mehr klar ermittelt werden kann (overfitting). Die Frage der Vollständigkeit und des Umfangs 

des Modells muss jeweils im konkreten Anwendungsfall geprüft und unter Beurteilung der Güte des Gesamt-

modells als auch der Validität einzelner Koeffizienten der Regressoren beantwortet werden. 

Für die Anwendung der Regressionsanalyse und die Beurteilung der Ergebnisse sind weitere Anforderungen 

zu beachten bzw. Kriterien zu prüfen und zu erfüllen. Hierbei handelt es sich um: 

 
3 vgl. Backhaus/Erichson/Plinke/Weiber (2008): Multivariate Analysemethoden – Eine anwendungsorientierte Einführung, 12. Auflage, 
Berlin, S. 91. 
4 vgl. Fahrmeir/Kneib/Lang (2009): Regression – Modelle, Methoden und Anwendungen, 2. Auflage, Berlin, S. 28. 
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• Gewährleistung eines ausreichend hohen Bestimmtheitsmaßes bzw. Erklärungsgehalts (R²) 

des Modells; 

• Prüfung auf Homoskedastizität/Heteroskedastizität der Residuen; 

• Ausschluss zu hoher Korrelationen zwischen den Merkmalen/Regressoren; 

• Gewährleistung einer ausreichend hohen Signifikanz hinsichtlich der ermittelten Einflüsse. 

Während der Auswertungen für den Mietspiegel wurden die globalen Gütemaße und die Auswirkungen von 

Veränderungen der Modelle auf deren Güte beobachtet. Zur Beurteilung der Modellgüte des vorliegenden 

Regressionsmodells wird der sogenannte Determinationskoeffizient bzw. der Erklärungsgehalt anhand des 

sogenannten R² herangezogen. Die Höhe des R² gibt an, welcher Anteil der Variation der Nettokaltmiete durch 

die im Modell verwendeten Regressoren/Variablen erklärt werden kann. Insgesamt zeigt sich ein sehr hoher 

Erklärungsgehalt (siehe Tabelle 13), sodass die ortsübliche Vergleichsmiete anhand des Schätzmodells gut 

wiedergegeben wird. 

Tabelle 13:  Zusammenfassung der Regressionsmodelle/Gütemaße 

Regressionsmodell R² 

Berechnungsschritt 1 
 

Regressionsmodell unter Berücksichtigung der außergesetzlichen Merkmale 
80,9% 

Berechnungsschritt 2 
 

Regressionsmodell ohne Berücksichtigung der außergesetzlichen Merkmale  
(nach Umrechnung des Einflusses der außergesetzlichen Merkmale auf die Konstante der Basismiete) 

75,9% 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

Heteroskedastizität liegt vor, wenn die Störgröße (beobachtet durch die Residuen) im Regressionsmodell von 

der abhängigen Variable abhängig ist, d.h. sich mit zunehmenden Werten der Nettokaltmiete verringert oder 

erhöht. Dadurch wird der Standardfehler des Regressionskoeffizienten verfälscht und die Schätzung des Kon-

fidenzintervalls ungenau. Die Prüfung auf Heteroskedastizität wurde visuell durch die Betrachtung eines 

Streudiagramms vorgenommen, in dem die geschätzten standardisierten Nettokaltmieten gegen die standar-

disierten Residuen abgebildet wurden. Es hat sich gezeigt, dass eine schwache Heteroskedastizität vorliegen 

könnte. Daher wurde in einer Testregression neben dem bisher verwendeten kombinieten Design- und 

Responsegewicht eine zusätzliche Gewichtung der Fälle mit dem Faktor 1/ε² eingefügt und darüber einen 

Varianzhomogenität hergestellt. Die in das Testmodell unter Varianzhomogenität aufgenommenen Variablen 

erwiesen sich als ebenfalls signifikant, sodass sie für das Ursprungsmodell erhalten blieben.  

Korrelationen zwischen den einzelnen Merkmalen (Regressoren) wurden mithilfe Korrelationsstatistik (Kor-

relationen zwischen den einzelnen Regressoren) untersucht. Als Grundannahme bei der Regression gilt, dass 

die Regressoren auch untereinander unabhängig sein sollten. D. h. ein Regressor darf sich nicht als lineare 

Funktion der übrigen Regressoren darstellen lassen. Bei empirischen Daten liegt in der Regel ein gewisses 

Maß an Multikollinearität vor, das sich nicht störend auf die Güte des Modells auswirken muss. Eine hohe 

Mulitkollinearität führt aber dazu, dass die Standardfehler der Regressionskoeffizienten zunehmen und die 

Schätzung ungenauer wird. Es wurden keine Korrelationen einer Höhe zwischen den Regressoren beobachtet, 

die zu Modellveränderungen hätten auslösen müssen.  

Darüber hinaus sind die berechneten Einflussbeiträge (Regressionskoeffizienten) hinsichtlich ihres Signifi-

kanzniveaus geprüft worden. Als Grenzwert für eine ausreichende Signifikanz ist ein t-Wert von |1,7| gewählt 

worden, das entspricht einem Signifikanzniveau von ≤ 0,10 bzw. einer mindestens 90-prozentigen Sicherheit 

(Null-Hypothese: „das Merkmal hat keinen Einfluss“ und kann mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit 

verworfen werden). Dieses Signifikanzniveau wurde gewählt, um möglichst viele Wohnwertmerkmale bei aus-

reichend hoher Vertrauenswahrscheinlichkeit zu erfassen. Im finalen Regressionsmodell zeigte sich sogar bei 

allen Merkmalen ein Signifikanzniveau von ≤ 0,05 bzw. einer mindestens 95-prozentigen Sicherheit. 
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4. Auswertungen und Ergebnisse der Regressionsanalyse 

Im folgenden Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Analyse erläutert. Neben dem Einfluss der 

Wohnungsgröße als relevante Bezugsgröße für die Basismiete ist der Einfluss der Art des Gebäudes bzw. der 

Wohnung, der Ausstattungsqualität und (energetischen) Beschaffenheit, der Wohnlage sowie der außerge-

setzlichen Merkmale geprüft worden. 

4.1. Berechnungsschritt 1: Regression mit außergesetzlichen Merkmalen 

4.1.1 Wohnungsgröße (1. Faktor – Basismiete) 

Die Basismiete wird in Abhängigkeit der Wohnungsgröße berechnet. Die Größe einer Wohnung hat neben 

dem Baujahr den größten Einfluss auf die Nettokaltmiete. 

Der Einfluss der Wohnungsgröße auf die Nettokaltmiete wird im Folgenden dargestellt. Um diesen Einfluss 

möglichst verzerrungsfrei zu ermitteln, wurden, wie zuvor beschrieben, alle weiteren Einflussgrößen simul-

tan ermittelt. Den höchsten Erklärungsgehalt zur Beschreibung des wohnflächenbedingten Einflusses zeigt 

die kubische Regressionsfunktion.   

Berechnung der Basismiete (1. Faktor) ≅ bI + c * WFL + d * WFL² + e * WFL³ 

WFL = Wohnfläche 

bI = Konstante der Basismiete bzw. der Polynomfunktion 3. Grades (kubische Regression) 

c, d, e = Koeffizienten der Polynomfunktion 3. Grades (kubische Regression) 

Unter Berücksichtigung der weiteren Einflussfaktoren (vergleiche Kapitel 4.1.2) zeigt sich für die Basis-

miete auf Grundlage der Wohnfläche folgende Funktion: 

 

Basismiete5  ≅ 93,5331 + 4,0007 * WFL + 0,0176 * WFL² – 0,00009 * WFL³ 

 
5 Die Konstante sowie die Koeffizienten sind für die Darstellung auf die 4. bzw. 5. Nachkommastelle kaufmännisch gerundet. Für die 
Berechnung der Basismiete wurden die vollständigen aus dem Statistik-Paket entnommenen Werte übernommen. 
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Abbildung 4:  Funktionsverlauf der wohnflächenbedingten Basismiete 

 

 

4.1.2 Einfluss weiterer Wohnwertmerkmale: Art, Ausstattung, 
Beschaffenheit, Wohnlage (2. Faktor) 

Neben der Wohnungsgröße als relevante Einflussgröße auf die Basismiete sind im Rahmen des Regressions-

modells alle weiteren wohnwertbestimmenden Merkmale simultan geprüft und deren Koeffizienten berechnet 

worden. Dazu zählen neben der Art, dem Baualter und der Wohnlage ebenfalls konkrete Ausstattungsmerk-

male und die Beschaffenheit der Wohnung. 

Der multiplikativ-additive Ansatz des in Kapitel 3.1 dargestellten Regressionsmodells differenziert die Zu-

sammensetzung der Nettokaltmiete wie beschrieben in zwei Faktoren. Neben dem kubischen Ansatz zur Be-

stimmung der wohnflächenbedingten Basismiete (1. Faktor) wird der Einfluss der weiteren Wohnwertmerk-

male im 2. Faktor über den Term (a0 + ag1xg1 + … + agnxgn + aag1xag1 + … + aagmxagm) ermittelt, der simultan mit 

dem 1. Faktor in der Berechnung des Regressionsmodells berücksichtigt wird.  

Für die Konstante a0 wird der Wert 1 festgelegt. Dadurch wird das Ausgangsniveau einer Referenzwohnung 

bestimmt, die somit dem Wert der Basismiete entspricht. Die weiteren Einflussfaktoren werden als prozentu-

ale Zu- oder Abschläge im Zuge der Regressionsanalyse geschätzt. Je nach Art, Ausstattung, Beschaffenheit 

und Lage ergibt sich eine Miete, die oberhalb der Basismiete (>1 bzw. >100%) oder unterhalb der Basismiete 

(<1 bzw. <100%) liegen kann. 

Alle im Fragebogen erfragten Wohnwertmerkmale wurden zunächst in das Modell eingefügt und auf ihren 

Einfluss auf die Nettokaltmiete hin geprüft. Nur Merkmale, die sich sowohl als statistisch signifikant erwiesen 

als auch hinsichtlich ihrer Wirkungsrichtung plausibel waren, wurden nach mehreren Iterationen und der 

Weiterentwicklung des Regressionsmodells im Mietspiegel ausgewiesen. Diese Merkmale werden im Folgen-

den dargestellt. Hierbei werden die Wohnwertmerkmale mit Kurzbezeichnungen sowie mit den verwendeten 

Variablennamen dargestellt. Maßgeblich ist die im Mietspiegel dargestellte Beschreibung des Merkmales, 

die inhaltlich derjenigen des Fragebogens entspricht. 

Baualter 

Als ein wesentliches Merkmal für die Höhe der Miete ist das Baualter der Gebäude und Wohnungen geprüft 

worden. Es zeigt sich, dass die Mieten für Wohnungen der Baujahre 1975 bis unter 1984 am niedrigsten, 

während ältere und auch neuere Gebäude davon positiv abweichen.  
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Es wurde intensiv geprüft, woran es liegen kann, dass dieser Baujahresabschnitt nicht mit einer höheren 

Miete berücksichtigt werden kann. Im Ergebnis der Prüfungen konnte festgehalten werden, dass es keine 

Interaktionen mit anderen Variablen gab, sondern dass die Mieten für diese Baujahre niedriger ausfallen. 

Eine Veränderung der Baujahreseinteilung und ein Ausweiten der Klassengrenzen nach vorn oder nach hinten 

hätte jeweils in diesen Klassen nachteilige Effekte ausgelöst. Die Grenzen der Baujahresklassen in diesem 

Abschnitt ist daher aus statistischer Sicht optimiert, um das Mietenniveau in den jeweiligen Kategorien mög-

lichst gut wiederzugeben. 

Inhaltlich wurde die geringe Höhe der Miete in diesem Abschnitt damit begründet, dass in höherem Maße 

öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt wurden und dass die Mieten dieser Wohnungen nach dem 

Auslaufen der Preisbindung zunächst zu einer niedrigeren vertraglich vereinbarten Miete vermietet werden, 

bis sie sich in mehreren Anpassungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete zu bewegt. Zudem 

waren die Gebäude in diesen Altersklassen im Durchschnitt etwas größer (Anzahl der Wohneinheiten und 

Geschosshöhe), und die Wohnungen hatten eine größere Wohnfläche.  

Tabelle 14:  Einfluss des Baujahres auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Baujahr bis unter 1900 (vbjnu1900) 0,062 0,02 3,41 0,000 144 0,7% 92 

Baujahr von 1900 bis unter 1931 (vbjn1900_1931) 0,046 0,01 4,89 0,000 1.269 6,4% 896 

Baujahr 1931 bis unter 1949 (vbjn1931_1949) 0,069 0,01 6,44 0,000 968 4,9% 825 

Baujahr 1949 bis unter 1975 (vbjn1949_1975) 0,044 0,01 6,04 0,000 14.987 75,2% 6.068 

Baujahr 1984 bis unter 2000 (vbjn1984_2000) 0,072 0,01 7,16 0,000 956 4,8% 816 

Baujahr 2000 bis unter 2012 (vbjn2000_2012) 0,224 0,01 16,23 0,000 358 1,8% 368 

Baujahr 2012 bis unter 2012ug (vbjn2012ug) 0,243 0,02 12,80 0,000 190 1,0% 245 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

Art des Gebäudes bzw. der Wohnung 

Im Fragebogen sind verschiedene Typen von Ein- und Zweifamilienhäusern abgefragt worden. Für Doppel-

haushälften/Reihenendhäuser sowie Reihenmittelhäuser konnten Einflüsse nicht festgestellt werden. Auch 

für die teils sehr beliebte Kategorie „Bremer Haus“ ließ sich ein signifikanter Mietunterschied nicht feststel-

len. 

Der Abschlag für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser in Höhe von 8,9 Prozent ist intensiv diskutiert 

und geprüft worden. Aufgrund der regionalen und baualtersmäßigen Verteilung sowie aufgrund von Ausstat-

tungsunterschieden ließen sich keine Auffälligkeiten herausarbeiten, die den Preisunterschied hätten erklä-

ren können. Daher wurde abgewogen, diesen Gebäudetyp im Mietspiegel zu belassen oder den Anwendungs-

bereich einzuschränken und die Daten aus dem Datensatz zu entfernen. Es wurde entschieden, den Mieten-

unterschied – wie er beobachtet wurde – im Mietspiegel auszuweisen. 

 

Tabelle 15:  Einfluss der Art des Gebäudes bzw. der Wohnung auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl un-
gewichtet 

vArt_fEFHZFH - freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus 
(vArt_fEFHZFH) 

-0,089 0,02 -4,38 0,000 85 0,4% 66 

Appartements (wie Definition: Einraumwohnungen, ausgestat-
tete Kochnische, z.B. mit Mini-/Single-/Pantry-Küche oder Kit-
chenette; nicht mit Zuschlag für MiniPantry-Küche kombinier-
bar) (vAppartement2) 

0,099 0,03 3,26 0,000 176 0,9% 113 

Maisonette-/Galerie-Wohnung (F34SQ002) 0,036 0,01 3,73 0,000 481 2,4% 298 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 
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Für Penthouse-Wohnungen oder Wohnungen im Staffelgeschoss konnte kein signifikanter Einfluss festge-

stellt werden. Ebenso wenig für Dachgeschosswohnungen und Souterrain-Wohnungen. Appartements waren 

als Einraumwohnungen mit Kochnische definiert, bei der es auch möglich ist, eine Mini-, Single- oder Pantry-

Küche einzubauen. Daher wurde der Zuschlag neu gebildet und eine Kombination mit dieser Küchenart aus-

geschlossen. 

Maisonette-/Galerie-Wohnungen weisen gegenüber anderen Wohnungen einen Zuschlag auf. 

 

 

Badezimmer und Küchenausstattung 

Badausstattung ist im Fragebogen umfangreich abgefragt worden. Für die Merkmale Gäste-WC, ebener-

dige/bodengleiche Dusche, Handtuch- bzw. Designheizkörper und Tageslichtbad konnte im Verlauf der Mo-

dellentwicklung keine signifikanten Einflussbeiträge mehr festgestellt werden. Für das Badezimmer wurde 

der vorliegende Bodenbelag abgefragt. Keramische Bodenfließen und Marmorfußboden oder vergleichbare 

Natursteinböden waren nicht in ausreichender Fallzahl vertreten, für hochwertige PVC-Fußbodenbeläge 

wurde ein Abschlag ermittelt, der als unplausibel klassifiziert und nicht in das Modell übernommen wurde. 

Zuschläge für weitere Badausstattungsmerkmale befinden sich in der folgenden Tabelle. 

Von den Küchenarten hat sich das Merkmal Wohnküche als signifikant mit einem Zuschlag herausgestellt, 

nicht jedoch Küche als Kochnische bzw. eine zum Wohn-/Esszimmer hin offene Küche oder Küchen mit bzw. 

ohne Fenster. Zu Einbauküchen wurde über eine Grundausstattung von Spüle, Herd/Backofen und Kühl-

schrank hinaus eine Zusatzausstattung mit Gefrierschrank und Spülmaschine und abgefragt. Der Zuschlag für 

Einbauküchen wurde danach differenziert, ob diese Zusatzausstattung nicht oder nur jeweils ein Merkmal 

von beiden vorlag oder ob beide vorgelegen haben. Der Zuschlag wurde als vergleichsweise hoch klassifiziert, 

der nur für Einbauküchen in gutem Zustand vertretbar ist. Daher wurde ein entsprechender Hinweis auf die 

Gebrauchstauglichkeit und den optischen Zustand in den Mietspiegeltext mit aufgenommen. 

Auch für Mini-, Single- oder Pantryküchen oder Kitchenettes konnte ein Zuschlag ermittelt werden. Diese 

Küchenausstattung trat jedoch weit überwiegend nur bei kleineren Wohnungen auf, sodass dessen Anwen-

dung auf Wohnungen dieser Größe begrenzt wurden. 

Tabelle 16:  Einfluss von Badzimmerausstattung sowie Art der Küche und Küchenausstattung auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Dusche vorhanden (F41SQ005) 0,042 0,00 11,57 0,000 9.384 47,1% 4.794 

Wandhängendes WC (F41bSQ001) 0,023 0,00 6,02 0,000 11.108 55,8% 5.338 

Fußbodenerwärmung/-heizung (F41bSQ003) 0,088 0,01 5,97 0,000 192 1,0% 188 

Zweites Badezimmer (F41bSQ005) 0,088 0,01 6,94 0,000 196 1,0% 129 

Art Küche: Wohnküche (F51SQ003) 0,026 0,01 3,57 0,000 999 5,0% 616 

Einbauküche mit Gefrierschrank und Spülmaschine vorhanden 
(vEinbauküche_GS2) 

0,084 0,01 10,72 0,000 965 4,8% 557 

Einbauküche ohne Gefrierschrank oder Spülmaschine oder nur 
eins von beiden vorhanden (vEinbauküche_oeGS2) 

0,065 0,01 12,02 0,000 3.305 16,6% 1.889 

Mini-/Single-/Pantryküche oder Kitchenette vorhanden (bei 
Wohnungen mit 40 m² und kleiner; nicht mit Zuschlag für Ap-
partement kombinierbar) (vMiniPantryKitch2a) 

0,078 0,04 2,11 0,040 100 0,5% 40 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Außenflächen 

Bei den Außenflächen wurde entschieden, Wohnungen ohne Balkon/Loggia als Referenzklasse zu verwenden. 

Für Gärten zur alleinigen Nutzung durch eine Mietpartei konnte kein Einfluss festgestellt werden. Für 
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Wintergärten und Garten zur Nutzung durch mehrere Mietparteien wurden Abschläge ermittelt, die als nicht 

plausibel nicht in das Modell übernommen wurden.  

Merkmale mit einem signifikanten Einfluss auf die Höhe der Nettokaltmiete sind in der Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 17:  Einfluss von Außenflächen auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Außenfläche: Balkon/Loggia (F81aSQ002) 0,016 0,00 3,42 0,000 15.935 80,0% 7.910 

Außenfläche: Dachterrasse (alleinige Nutzung) (F81bSQ003) 0,054 0,02 3,55 0,000 159 0,8% 116 

Außenfläche: Ebenerdige Terrasse (alleinige Nutzung) 
(F81bSQ004) 

0,050 0,01 5,99 0,000 689 3,5% 502 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Bodenbeläge 

Überwiegend in den Wohn- und Schlafräumen vorkommende Bodenbeläge wurden sehr umfangreich abge-

fragt und geprüft. Bodenbeläge, für die ein signifikanter Einfluss festgestellt werden konnte, sind in der fol-

genden Tabelle aufgeführt. Für keramische Bodenfliesen konnte ein Einfluss nicht festgestellt werden. Bo-

denfliesen aus Terrakotta/Cotto sowie Marmorfußboden oder vergleichbare Natursteinböden (z.B. Gra-

nit/Schiefer) lagen nicht in ausreichender Fallzahl vor und konnten daher im Modell nicht ausgewiesen wer-

den. 

Tabelle 18:  Einfluss von Bodenbelägen auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

vBoden_PVC_einfach 0,014 0,01 2,36 0,020 1.815 9,1% 966 

vBoden_Hobeldielen_nichtaufgearbeitet 0,080 0,03 2,86 0,010 60 0,3% 43 

vBoden_Teppichboden 0,024 0,01 2,33 0,020 525 2,6% 302 

vBoden_Laminat 0,058 0,01 9,34 0,000 2.656 13,3% 1.448 

vBoden_Parkett_ua 0,103 0,01 11,17 0,000 681 3,4% 414 

vBoden_PVC_hochwertig 0,060 0,01 6,77 0,000 1.048 5,3% 678 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Verglasung, Beheizung und Warmwasserbereitung 

Für Wohnungen mit Einfachverglasung konnte ein Abschlag nicht festgestellt werden, für die Verglasungsar-

ten Doppelkastenfenster, höherwertige Wärmeschutzverglasung und Schallschutzfenster wurden unplausible 

Abschläge festgestellt. Lediglich für Wärmeschutzverglasung mit einem U-Wert von 1,1 bis 1,9 konnte ein 

leichter Zuschlag ermittelt werden. Der Zuschlag wurde daher für höherwertige Wärmeschutzverglasung mit 

einem U-Wert von 1,0 und darunter in Kombination anwendbar gemacht. 

Gegenüber zentral beheizten Wohnungen wiesen Wohnungen mit Etagenheizungen einen Abschlag auf. Für 

Wärmepumpen konnte ein hoher Zuschlag ermittelt werden. Andere Beheizungsarten sind in der folgenden 

Tabelle dargestellt. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Warmwasserbereitung für die Wohnungen über die Zentral-

heizung bzw. die Heizung erfolgt. Es wurden andere Arten der Warmwasserbereitung geprüft. Für Durchlauf-

erhitzer, der vermehrt im Neubau und in der Modernisierung eingesetzt wird, und Untertischgeräte konnten 

höhere Zuschläge ermittelt werden, die als unplausibel klassifiziert und nicht in das endgültige Modell über-

nommen wurden. Bei Durchlauferhitzern aufgrund der Interaktionseffekte zum Neubau. Für 
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Warmwasserbereitung mittels sogenanntem Boiler und falls vom Vermietenden keine Warmwasserbereitung 

zur Verfügung gestellt wurde, konnten Abschläge ausgewiesen werden. 

 

Tabelle 19:  Einfluss von Verglasung, Art der Beheizung und Warmwasserbereitung auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

vWärmeschutz(verglasung) 0,017 0,00 4,52 0,000 4.780 24,0% 2.733 

vHeizung_Etagen -0,018 0,01 -3,18 0,000 2.375 11,9% 1.277 

vHeizung_Fernwärme 0,047 0,00 10,67 0,000 7.263 36,5% 3.206 

vHeizung_Bockheizkraft 0,053 0,01 5,01 0,000 615 3,1% 184 

vHeizung_Wärmepumpe 0,215 0,04 5,71 0,000 28 0,1% 39 

vWWB_Boiler -0,045 0,01 -6,26 0,000 1.231 6,2% 568 

kein fließendes WW in Küche (F115SQ005) -0,051 0,02 -3,36 0,000 264 1,3% 105 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Sonstige Ausstattungsmerkmale 

Sonstige Ausstattungsmerkmale sind umfangreich geprüft worden. Für manuelle Rollläden, Zugangskontrolle 

mit Türsprechanlage, Keller/Kellerersatzräume sowie Fahrradabstellmöglichkeiten innerhalb des Gebäudes 

oder abschließbar außerhalb des Gebäudes konnte kein signifikanter Einfluss festgestellt werden.  

Für einen Abstellraum in der Wohnung, Messeinrichtungen für individuelle Verbrauchsermittlung, Waschkü-

che oder andere Trockenmöglichkeit für Wäsche, Waschmaschinenanschluss in der Wohnung, offener Ka-

min/Kaminofen konnten keine plausiblen Einflussbeiträge ermittelt werden. Diese Variablen sind nicht in das 

Modell übernommen worden. 

Für eine direkt zur Wohnung zugeordnete Lademöglichkeit für e-Fahrzeuge konnte zwar ein Zuschlag ermittelt 

werden. Jedoch lag dafür keine ausreichende Fallzahl vor. 

Wohnungen, die barrierefrei gemäß DIN 18040 Teil 2 erstellt oder modernisiert worden sind, lagen ebenfalls 

nicht in ausreichender Fallzahl vor. Weitere Variablen zur Barrierefreiheit bzw. zum barrierefreien Zugang 

sind zwar geprüft worden, dafür konnte jedoch – bis auf den Aufzug für Gebäude mit fünf und weniger Ge-

schossen - kein Einfluss ermittelt werden.  

 

Tabelle 20:  Einfluss sonstiger Ausstattungsmerkmale auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Aufzug vorhanden (bei Gebäuden mit 5 und weniger Geschos-
sen) (vAufzug) 

0,050 0,01 4,57 0,000 523 2,6% 481 

Gefangene Räume (F111SQ001) -0,030 0,00 -6,63 0,000 3.173 15,9% 1.719 

Zugangskontrolle: Gegensprechanlage Video mit Türöffner 
(F114SQ002) 

0,063 0,02 2,80 0,010 86 0,4% 74 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

Erneuerungen und Modernisierungen 

Erneuerungen und Modernisierungen sind umfangreich abgefragt worden. Es ist jeweils das Jahr der Durch-

führung einer Maßnahme abgefragt worden, um deren Qualität beurteilen zu können. Erneuerungen/Moder-

nisierungen wurden auf Einfluss bei solchen Gebäuden untersucht, bei denen mit einer Modernisierung zu 
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rechnen ist, d.h. ein Gros der im Datensatz durchgeführten Modernisierungen fand an Gebäuden statt, die vor 

1985 fertiggestellt wurden. Darüber hinaus wurde der Zuschlag eingegrenzt nach dem Jahr der Durchführung 

der Maßnahme. In der Variablenbezeichnung ist jeweils angegeben, vor welchem Baujahr das Gebäude er-

richtet werden muss und ab wann die Maßnahme durchgeführt werden musste. 

Für den erstmaligen Heizungseinbau und die Erneuerung von Heizkörpern, die Modernisierung der Fenster 

und der Wärmedämmung (WD) des Daches sowie der Kellerdecke konnte ein Einfluss auf die Höhe der Miete 

nicht festgestellt werden. Für den erstmaligen Badeinbau konnte kein plausibler Einfluss ermittelt werden, 

daher wurde dieses Merkmal nicht in das Modell übernommen.  

 

Tabelle 21:  Einfluss von Erneuerungen und Modernisierungen auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

vMod_HzgErn_Kesselv1985_Mod2012us 0,015 0,00 3,12 0,000 3.622 18,2% 2.029 

vMod_HzgErn_Rohrleitungenv1985_Mod2012us 0,074 0,01 5,46 0,000 330 1,7% 147 

vMod_Badmodernisierungv1975_Mod2017us 0,017 0,01 2,94 0,000 2.454 12,3% 1.184 

vMod_WD_obersteGDv1985_Mod2012us 0,043 0,01 6,08 0,000 1.607 8,1% 639 

vMod_WD_Außenwv1985_Mod2012us 0,031 0,01 5,08 0,000 2.543 12,8% 1.050 

vMod_Fußbodenbelag_Ernv1985_Mod2012us 0,032 0,01 3,75 0,000 1.113 5,6% 540 

vMod_Einbau_Trittschallv1985_Mod2012us 0,089 0,01 6,03 0,000 278 1,4% 137 

vMod_Elektroinstallationv1985_Mod2015us 0,026 0,01 3,05 0,000 947 4,8% 474 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. Mod = Modernisierung, HzgErn = Heizungserneuerung, WD = Wärmedämmung. 

 

Wohnlage 

Die Wohnlagenklassifizierung ist ausführlich getestet worden. Es konnten schließlich fünf Wohnlagenklassen 

ausgewiesen werden. Wohnlagenklasse 3 ist die Referenzwohnlagenklasse, zu der die anderen Wohnlagen-

klassen Zu- und Abschläge aufweisen. 

 

Tabelle 22:  Einfluss der Wohnlage auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Wohnlage - Klasse 1 (vWLK1022f_LK1) -0,140 0,01 -25,02 0,000 2.330 11,7% 1.486 

Wohnlage - Klasse 2 (vWLK1022f_LK2) -0,082 0,00 -19,47 0,000 6.743 33,9% 2.905 

Wohnlage - Klasse 4 (vWLK1022f_LK4) 0,108 0,01 18,85 0,000 2.630 13,2% 1.353 

Wohnlage - Klasse 5 (vWLK1022f_LK5) 0,177 0,01 25,64 0,000 1.613 8,1% 920 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

 

 

 

Außergesetzliche Merkmale 

Als außergesetzliche Merkmale wurden die Mietvertragsdauer sowie institutionelle Vermietende in mehreren 

Gruppen in das Modell aufgenommen. Die signifikanten Variablen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Auch der Einfluss von Neu-/Wiedervermietungsmieten gegenüber Anpassungen der Nettokaltmiete in beste-

henden Mietverhältnissen ist geprüft worden, erwies sich jedoch nach Aufnahme der Mietvertragsdauer nicht 

als signifikant. 
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Die außergesetzlichen Merkmale wurden für die Berechnung der Basismiete nicht in das abschließende Mo-

dell übernommen.  

Tabelle 23:  Einfluss außergesetzlicher Merkmale auf die Nettokaltmiete 

Wohnwertmerkmal B-Wert 
Standard-

fehler 
t-Wert 

Signifi-
kanz  

(p-Wert) 

Anzahl ge-
wichtet 

Anteil ge-
wichtet 

Anzahl 
unge-

wichtet 

Mietvertragsdauer unter 1 Jahr 0,128 0,01 15,23 0,000 2.008 10,1% 1.059 

Mietvertragsdauer 1 bis unter 2 Jahre 0,109 0,01 13,40 0,000 2.072 10,4% 1.112 

Mietvertragsdauer 2 bis unter 4 Jahre 0,057 0,01 7,85 0,000 3.392 17,0% 1.771 

Mietvertragsdauer 4 bis unter 6 Jahre 0,027 0,01 3,64 0,000 2.318 11,6% 1.212 

Mietvertragsdauer 8 bis unter 10 Jahre -0,030 0,01 -3,50 0,000 1.160 5,8% 589 

Mietvertragsdauer 10 bis unter 15 Jahre -0,065 0,01 -9,30 0,000 2.304 11,6% 1.164 

Mietvertragsdauer 15 bis unter 20 Jahre -0,078 0,01 -10,54 0,000 1.675 8,4% 832 

Mietvertragsdauer 20 bis unter 30 Jahre -0,081 0,01 -11,25 0,000 2.019 10,1% 991 

Mietvertragsdauer 30 bis unter 40 Jahre -0,080 0,01 -8,12 0,000 692 3,5% 310 

Mietvertragsdauer 40 bis unter 50 Jahre -0,094 0,01 -7,78 0,000 380 1,9% 170 

Mietvertragsdauer 50 und mehr Jahre -0,093 0,01 -6,88 0,000 289 1,4% 122 

Vermietergruppe A -0,374 0,02 -16,93 0,000 113 0,6% 75 

Vermietergruppe D -0,190 0,03 -7,31 0,000 87 0,4% 37 

Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung. 

4.2. Berechnungsschritt 2: Regressionsanalyse ohne außergesetzliche 

Merkmale – Neuberechnung der Konstanten 

Wie in Kapitel 4.1 ausgeführt, wird im Rahmen des Berechnungsschrittes 1 zunächst der Einfluss sämtlicher 

Wohnwertmerkmale (Art, Wohnungsgröße, Ausstattung, Beschaffenheit und Wohnlage) berechnet. Dabei 

wird auch der Einfluss außergesetzlicher Merkmale berücksichtigt, um den Einfluss der gesetzlich vorgege-

benen Wohnwertmerkmale nach BGB möglichst verzerrungsfrei zu ermitteln. 

Da die außergesetzlichen Merkmale allerdings nicht zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete heran-

gezogen werden dürfen, wird im Berechnungsschritt 2 das Regressionsmodell mit den Ergebnissen aus dem 

vorherigen Schritt neu berechnet. Es wurden verschiedene Testberechnungen durchgeführt, mit denen ge-

prüft wurde, ob lediglich die Konstante oder auch die Glieder der Wohnflächenfunktion im ersten Faktor neu 

berechnet werden sollte. Es hat sich herausgestellt, dass eine Neuberechnung über den kompletten ersten 

Faktor zu besseren Ergebnissen führt. Jedoch erwiesen sich in diesem Schritt die Glieder in der zweiten und 

dritten Potenz als nicht mehr signifikant. 

Die Ergebnisse der Wohnflächenfunktion sowie sämtliche Koeffizienten der gesetzlichen Merkmale werden 

dabei als feste Einflussgrößen in die Modellformel übernommen. Neu berechnet wird die Konstante der Ba-

sismiete (bII) und das Glied der Wohnflächenfunktion f(WFLII).  

NMII ≅  (bII + f(WFLII)) · (a0 + ag1xg1 + ... + agnxgn) 

 

NMII = Nettokaltmiete nach Verrechnung des Einflusses außergesetzlicher Merkmale 

bII = neu berechnete Konstante der Basismiete (Berechnungsschritt 2) 

f(WFLII) = neue berechnete Funktion in Abhängigkeit der Wohnungsgröße (Berechnungsschritt 2) 

a0 = Konstante des ausstattungs-, beschaffenheits- und lagebedingten Einflusses von Wohnwertmerkmalen 

ag1 = Regressionskoeffizient der gesetzlichen Variablen xg1 
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xg1 = Wohnwertmerkmale i.S.d. §558 Abs. 2 BGB (Ausstattung, Beschaffenheit, Lage) ohne „außergesetzliche Merkmale“ 

 

Im Ergebnis sinkt die Konstante der Basismiete (bII) von rund 93,533 auf 84,426. Der Koeffizient des Gliedes 

in der Einer-Potenz erhöht sich von 4,001 auf 4,900. 
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5. Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Basierend auf den Ergebnissen des Regressionsmodells (Berechnungsschritte 1 und 2) kann die ortsübliche 

Vergleichsmiete abgeleitet werden. Diese setzt sich aus der wohnflächenbedingten Basismiete und den bau-

alters-, wohnlage-, ausstattungs- und beschaffenheitsbedingten Koeffizienten, die als prozentuale Zu- und 

Abschläge dargestellt werden, zusammen. 

5.1. Teil 1: Berechnung der Basismiete 

Abhängig von der Wohnungsgröße wird anhand der Wohnflächenfunktion die quadratmetergenaue Basis-

miete berechnet. Für die unterschiedlichen Wohnungsgrößen innerhalb des Anwendungsbereichs des Miet-

spiegels (20 m² bis 140 m²) zeigen sich folgende Nettokaltmieten pro m². 

Tabelle 24:  Basismiete in Abhängigkeit der Wohnfläche 

Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete Wohnfläche Basismiete 

m² €/m² m² €/m² m² €/m² m² €/m² 

20 9,12 51 6,56 82 5,93 113 5,65 

21 8,92 52 6,52 83 5,92 114 5,64 

22 8,74 53 6,49 84 5,91 115 5,63 

23 8,57 54 6,46 85 5,89 116 5,63 

24 8,42 55 6,44 86 5,88 117 5,62 

25 8,28 56 6,41 87 5,87 118 5,62 

26 8,15 57 6,38 88 5,86 119 5,61 

27 8,03 58 6,36 89 5,85 120 5,60 

28 7,92 59 6,33 90 5,84 121 5,60 

29 7,81 60 6,31 91 5,83 122 5,59 

30 7,71 61 6,28 92 5,82 123 5,59 

31 7,62 62 6,26 93 5,81 124 5,58 

32 7,54 63 6,24 94 5,80 125 5,58 

33 7,46 64 6,22 95 5,79 126 5,57 

34 7,38 65 6,20 96 5,78 127 5,57 

35 7,31 66 6,18 97 5,77 128 5,56 

36 7,25 67 6,16 98 5,76 129 5,55 

37 7,18 68 6,14 99 5,75 130 5,55 

38 7,12 69 6,12 100 5,74 131 5,54 

39 7,07 70 6,11 101 5,74 132 5,54 

40 7,01 71 6,09 102 5,73 133 5,54 

41 6,96 72 6,07 103 5,72 134 5,53 

42 6,91 73 6,06 104 5,71 135 5,53 

43 6,86 74 6,04 105 5,70 136 5,52 

44 6,82 75 6,03 106 5,70 137 5,52 

45 6,78 76 6,01 107 5,69 138 5,51 

46 6,74 77 6,00 108 5,68 139 5,51 

47 6,70 78 5,98 109 5,67 140 5,50 

48 6,66 79 5,97 110 5,67 

  

49 6,62 80 5,96 111 5,66 

50 6,59 81 5,94 112 5,65 
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5.2. Teil 2: Berechnung von Zu- und Abschlägen für weitere 

Wohnwertmerkmale 

Für die geprüften und sich als signifikant ergebenden wohnwertbeeinflussenden Merkmale zeigen sich die in 

folgender Tabelle dargestellten prozentualen Zu- und Abschläge zur Basismiete: 

Tabelle 25:  Prozentuale Zu- und Abschläge der signifikanten Wohnwertmerkmale 

Zuschläge für Baujahresklasse % Zuschlag Abschlag 

bis 1899 + 6,2 %   

1900 bis 1930 + 4,6 %   

1931 bis 1948 + 6,9 %   

1949 bis 1974 + 4,4 %   

1975 bis 1983 Referenzwert   

1984 bis 1999 + 7,2 %   

2000 bis 2011 + 22,4 %   

2012 bis 2019 + 24,3 %   

Zu- und Abschläge für Art des Gebäudes bzw. der Wohnung % Zuschlag Abschlag 

Freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus - 8,9 %   

Appartement 
Abgeschlossene Einzimmerwohnung mit max. 50 m³ Wohnflä-
che, Badewanne oder Dusche sowie WC und einer ausgestatte-
ten Kochnische. Der Zuschlag ist nicht mit dem Zuschlag für 
eine Mini-/Single-/Pantryküche bzw. Kitchenette kombinierbar. 

+ 9,9 % 

  

Maisonette-/Galerie-Wohnung 
Treppe innerhalb der Wohnung mit nutzbaren Wohnräumen auf 
mindestens zwei Etagen 

+ 3,6 % 
  

Zuschläge für Bad- und Küchenausstattung % Zuschlag Abschlag 

Dusche vorhanden + 4,2 %   

Wandhängendes WC + 2,3 %   

Fußbodenerwärmung/-heizung im Badezimmer + 8,8 %   

Zweites Badezimmer 
Raum mit Badewanne und/oder Dusche und Waschbecken + 8,8 % 

  

Wohnküche 
Großer Raum mit Essgelegenheit und Aufenthaltsqualität 

+ 2,6 %   

Einbauküche mit Spüle, Herd/Backofen und Kühlschrank:  
• ohne Gefrierschrank und ohne Spülmaschine oder nur mit 

einem der beiden Elektrogeräte 
• mit Gefrierschrank und Spülmaschine 

Als Einbauküche wird die Ausstattung einer Küche mit in Größe 
und Funktion standardisierten und fest angebrachten Möbeln 
bezeichnet. Die Möbel der Einbauküche und die elektrischen 
Geräte müssen voll funktionsfähig sein. Die Oberflächen von 
Möbeln und Arbeitsplatten müssen ohne (deutliche) Abnut-
zungsspuren auch optisch in gutem Zustand sein. 

 
 

+ 6,5 % 
+ 8,4 % 

  

Mini-/Single-/Pantryküche bzw. Kitchenette  
Schmale, zumeist nicht mehr als 1 m breite Kombination aus 
Spüle mit Kochfeld und Kühlschrank. Der Zuschlag ist nur an-
wendbar für Wohnungen mit einer Größe von 40 m² und weni-
ger. Der Zuschlag ist nicht mit dem Zuschlag für ein Apparte-
ment kombinierbar. 

+ 7,8 % 

  

Zuschläge für nutzbare Außenflächen % Zuschlag Abschlag 

Balkon oder Loggia (nicht nur Austritt) vorhanden + 1,6 %   

Dachterrasse (zur alleinigen Nutzung durch eine Mietpartei) + 5,4 %   

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCche
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Ebenerdige Terrasse (zur alleinigen Nutzung durch eine Miet-
partei) + 5,0 % 

  

Zuschläge für überwiegend verwendete Bodenbeläge in den 
Wohn- und Schlafräumen 

% Zuschlag Abschlag 

Einfache PVC-Bodenbeläge + 1,4 %   

Teppichboden + 2,4 %   

Laminat + 5,8 %   

Hochwertige PVC-Bodenbeläge 
Fest verklebter Designboden/Vinylboden + 6,0 % 

  

Nicht aufgearbeitete Hobeldielen + 8,0 %   

Parkett/aufgearbeitete Hobeldielen + 10,3 %   

Zu- und Abschläge für Art der Verglasung, Heizung und Warm-
wasserbereitung 

% Zuschlag Abschlag 

Wärmeschutzverglasung (U-Wert von 1,1 bis 1,9, vorgeschrie-
ben seit 1995) und höherwertige Wärmeschutzverglasung (U-
Wert von 1,0 und darunter) 

+ 1,7 % 
  

Etagenheizung - 1,8 %   

Fernwärme 
Lieferung von Wärme durch externen Dienstleister + 4,7 % 

  

Blockheizkraftwerk 
Nahwärme; außerhalb des Gebäudes bzw. für mehrere Gebäude + 5,3 % 

  

Wärmepumpe + 21,5 %   

Boiler (Strom) - 4,5 %   

Kein fließendes Warmwasser in der Küche 
Es befindet sich in der Küche kein fließendes warmes Wasser, 
wenn die Warmwasserbereitung in der Küche nicht vom Ver-
mietenden bereitgestellt wird oder bei sogenannten Handven-
til-Boilern bzw. fest installierten Wasserkochern zunächst eine 
gewisse Menge Wasser (bspw. 5 l oder mehr) vorgekocht wer-
den muss, um das Wasser nach dem Erwärmen zu entnehmen. 
Befindet sich in der Küche dagegen ein sogenannter Durchlauf-
erhitzer, so ist fließendes warmes Wasser vorhanden. 

- 5,1 % 

  

Zu- und Abschläge für sonstige Ausstattungsmerkmale % Zuschlag Abschlag 

Aufzug (nur anwendbar für Gebäude mit fünf und weniger Ge-
schossen) + 5,0 % 

  

Ein oder mehrere „gefangene“ Räume bzw. Durchgangsräume 
Nur durch einen anderen Raum - nicht dem Flur - betretbare 
Räume 

- 3,0 % 
  

Zugangskontrolle zur Wohnung mit einer videogestützten Ge-
gensprechanlage mit Türöffner 

+ 6,3 %   

Zuschläge für Erneuerungen und Modernisierungen % Zuschlag Abschlag 

Wohnung wurde vor 1985 fertiggestellt und die Maßnahme 2012 und danach durchgeführt 

Erneuerung/Austausch des Heizkessels + 1,5 %   

Erneuerung/Austausch der Rohr- bzw. Zuleitungen von der 
Heizzentrale zu der Wohnung + 7,4 % 

  

Erneuerung/nachträglicher Einbau einer Wärmedämmung ent-
sprechend der jeweils gültigen gesetzlichen Regelung 
• Dämmung der obersten Geschossdecke 
• Dämmung aller Außenwände 

 
 
 

+ 4,3 % 
+ 3,1 % 

  

Erneuerung/Austausch des Fußbodenbelages bzw. grundle-
gende Aufbereitung bei Parkett und Hobeldielen (Boden voll-
ständig abgeschliffen) 

+ 3,2 % 
  

Einbau einer Trittschalldämmung  
Bauliche Maßnahme, mit der der Bodenaufbau verändert und 
dessen Schalldämmung erhöht wird. Trittschallmindernde, 
leicht austauschbare Bodenbeläge, z.B. weichfedernde 

+ 8,9 % 
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Bodenbeläge oder schwimmend verlegte Parkett- und Laminat-
beläge, zählen nicht als Trittschalldämmung 

Zuschläge für Erneuerungen und Modernisierungen für andere Jahre der Fertigstellung/Maßnahmendurchführung 

Baderneuerung/-modernisierung in Gebäuden, die vor 1975 er-
richtet worden sind, für Maßnahmen, die 2017 und später 
durchgeführt wurden 

+ 1,7 % 
  

Vollständige Erneuerung der Elektroinstallationen in Gebäu-
den, die vor 1985 errichtet worden sind, für Maßnahmen, die 
2015 und später durchgeführt wurden 
Austausch der vorhandenen Leitungen und/oder Verstärkung 
der Leitungsquerschnitte 

+ 2,6 % 

  

Zu- und Abschläge für Lage innerhalb des Stadtgebietes % Zuschlag Abschlag 

Wohnlageklasse 1 - 14,0 %   

Wohnlageklasse 2 - 8,2 %   

Wohnlageklasse 3 Referenzklasse   

Wohnlageklasse 4 + 10,8 %   

Wohnlageklasse 5 + 17,7 %   

Berechnen Sie die Summe der Zu- und Abschlagsmerkmale  Zuschläge Abschläge 

Summe der Zuschläge und Summe der Abschläge    

5.3. Anwendung der Mietspannen 

Der Wohnungsmarkt wird durch eine Vielzahl mietpreisbeeinflussender Merkmale bestimmt. Auch für nahezu 

identische Wohnungen werden unterschiedliche Mieten vereinbart. Bei einer repräsentativen Mietdatener-

hebung können diese mietpreisbeeinflussenden Merkmale nicht alle ermittelt werden.  

In der Praxis der Mietspiegelerstellung führt dies dazu, dass durch die ermittelte durchschnittliche ortsübli-

che Vergleichsmiete nicht alle Mieteinflüsse erklärt werden können. Die durchschnittliche ortsübliche Ver-

gleichsmiete ist daher kein punktgenauer Einzelwert, sondern ein repräsentativer Querschnitt der üblichen 

Entgelte. Dieser wird als Mietpreisspanne (2/3-Spanne) angegeben, innerhalb der die ortsüblichen Ver-

gleichsmieten liegen. 

Im Mietspiegel der Stadtgemeinde Bremen 2024 beträgt der statistisch ermittelte untere Spannenwert der 

Mietpreisspanne minus 11,9 Prozent, der obere Spannenwert plus 11,7 Prozent. Das bedeutet, dass die 

durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete in Abhängigkeit der signifikanten Einflussmerkmale um bis zu 

11,9 Prozent vermindert bzw. 11,7 Prozent erhöht werden kann. Mietpreise innerhalb der Spannen gelten 

noch als ortsüblich. Die Spannen wurden gebildet, in dem die Residuen, d.h. die Abweichung der mit dem 

Regressionsmodell berechneten Mieten (predicted values) nach Bereinigung der außergesetzlichen Merk-

male von der erhobenen Miete, der Reihe nach gelistet wurden. Es wurde das 16,6667. und das 83,3333. 

Perzentil ermittelt und die Abweichung zum gewogenen arithmetischen Mittelwert berechnet. 

Mögliche Gründe für eine Anpassung der ortsüblichen Vergleichsmiete innerhalb der Mietspannen sind: 

• Art, Umfang und Qualität der Ausstattung, 

• Einfluss von Merkmalen, die nicht in ausreichender Fallzahl vorhanden waren bzw. nicht 

abgefragt/berücksichtigt wurden oder zu denen kein plausibler Einfluss ermittelt werden konnte. 

• Unterschiede, die sich aus den konkreten Standortmerkmalen (Mikrolage) ergeben, die vom 

Mietspiegel nicht erfasst werden. 
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6. Erarbeitung einer Wohnlageneinteilung für das Gebiet der 
Stadtgemeinde Bremen 

Für das Gebiet der Stadtgemeinde Bremen existierte keine Wohnlageneinstufung, die für Zwecke des Miet-

spiegels hätte verwendet werden können und die georeferenzierte Daten berücksichtigt hat. Daher wurde 

eigens für den qualifizierten Mietspiegel eine Wohnlagenklassifizierung erstellt, die dem Mietspiegel als 

adressgenaues Wohnlagenverzeichnis beigefügt wurde.  

Die Wohnlagenbeurteilung wurde in intensiver Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss für Grund-

stückswerte Bremen und dem Landesamt Geoinformation Bremen erarbeitet. 

In einem ersten Schritt wurde geprüft, welche räumlichen Gliederungsebenen in der Stadtgemeinde Bremen 

statistisch bereits abgegrenzt waren und die für eine Lageklassifizierung herangezogen werden könnten. Die 

Stadtgemeinde Bremen verfügt über fünf Stadtbezirke und 19 Stadtteile. Die Stadtteile sind in 87 Ortsteile 

sowie 343 Quartiere untergliedert. Eine Lageklassifizierung auf Ebene von Stadtbezirken und Stadtteilen 

würde räumlichen Lageunterschieden nicht gerecht. Aufgrund der hohen Anzahl von Ortsteilen hätten damit 

Lageunterschiede besser abgebildet werden können, jedoch war zu erwarten, dass die einzelnen Ortsteile in 

sich wiederum größere Lageunterschiede aufweisen würden. Daher wurde zunächst beschlossen, eine Lage-

klassifizierung auf der Grundlage der bereits abgegrenzten Quartiere durchzuführen und danach zu überle-

gen, ob es notwendig sein könnte, unterhalb der Quartiere weitere Abgrenzungen, bspw. entlang der Bau-

blockgrenzen, vorzunehmen. 

In einem zweiten Schritt wurden für die Lagebeurteilung infrage kommende georeferenzierte bzw. auf den 

räumlichen Gliederungsebenen aggregiert vorliegende Datengrundlagen geprüft. Das Landesamt für Geoin-

formation Bremen hat aus dem verfügbaren Daten- und Dienste-Portfolio eine sehr breite Vorauswahl getrof-

fen, von denen 19 Datengrundlagen in die engere Auswahl genommen wurden. Die dazugehörigen Daten wur-

den auf Quartiersebene aufbereitet und intensiv diskutiert. Zusätzlich wurden weitere Datengrundlagen des 

Statistischen Landesamtes aus den Bereichen Demographie und Sozioökonomie (hier: Gesamtbetrag der Ein-

künfte) zur Verfügung gestellt. 

Die folgende Tabelle stellt die Indikatoren dar, die in das abschließende Wohnlagenmodell eingeflossen sind.  
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Tabelle 26: Überblick über die verwendeten Datengrundlagen für die Wohnlagenklassifizierung und deren Gewichtung 

Kategorie 
Gewicht Kate-
gorie 

Einzelge-
wicht 

Indikatorbezeichnung Beschreibung 

Demogra-
phie 

5% 40% EW_D_18_22_Index Bevölkerungsveränderung 2018 bis 2022, Quelle der Einwohnerzahl: 
Statistisches Landesamt 

35% Billeter_2022 Maß von Billeter 2022, Quelle der Einwohnerzahl nach Alter: Statisches 
Landesamt 

25% Billeter_D_18_19_Index Veränderung des Maßes von Billeter, Quelle der Einwohnerzahl nach Al-
ter: Statisches Landesamt 

Sozialstruk-
tur 

15% 60% Sozialindex_2020_Ges Sozialindex Gesamt 2020**, Quelle: Monitoring Soziale Stadt 

40% Einkommen_GdE Einkommen 2018 (Gesamtbetrag der Einkünfte), Quelle: Statistisches 
Landesamt 

Infrastruktur 30%* 20% entf_leh Entfernung zu POI Nahrungs-/Genussmittel, Quelle: OpenStreetMap 

20% entf_poi_apotheke_geop Entfernung zu Apotheken, Quelle: Geoportal 

5% entf_poi_ladesauele_geop Entfernung zu Ladesäulen, Quelle: Geoportal 

10% entf_poi_kinderbetreuung_geop Entfernung zur Kinderbetreuung, Quelle: Geoportal 

15% entf_poi_grundschule_geop Entfernung zu Grund- und Waldorfschulen, Quelle Geoportal 

15% entf_zentrale_VersBereiche Entfernung zu Innenstadt, besonderem Stadtteilzentrum, Stadtteilzent-
rum, Nachversorgungszentrum, Quelle: SBMS, Kommunales Zentren- und 
Nahversorgungskonzept, Fortschreibung 2020 

10% entf_ZentralerOrt Entfernung zum Rathaus Bremen-City, für Quartiere in Bremen Nord zum 
Sedanplatz, Quelle: eigene Georeferenzierung 

Anbindung 15% 60% entf_oepnv_bus Entfernung zu Bus-Haltestellen, Quelle: Geoportal 

40% entf_oepnv_bahn Entfernung zu Bahn-Haltestellen, Quelle: Geoportal 

Grünflächen/ 
Beeinträchti-
gung 

25% 10% ruhige_gebiete_2017 Ruhiges Gebiet, Ausweisung 2017, Quelle: Geoportal 

25% noise_tag_max Lärmbelastung Tag, max (untere Klassengrenze), Quelle: Geoportal 

20% noise_nacht_max Lärmbelastung Nacht, max (untere Klassengrenze), Quelle: Geoportal 

20% EW_Dichte_ha_2022 Einwohnerdichte in Einwohner 2022 je ha, Quelle: Statistisches Landes-
amt 

25% BGI_Index Grün-blaue Infrastruktur, Quelle: SBMS 

Wertper-
spektive 

10% 100% brw_avg Bodenrichtwerte 2022, Mittelwert, Quelle: Geoportal 

Summe 100% 
   

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnung. * Die Einzelgewichte dieser Kategorie addieren sich nicht zu 100 Prozent. ** Der Sozialin-
dex 2022 ist Mitte 2023 erstellt worden und konnte für das Wohnlagenmodell noch nicht verwendet werden. 

Bei der Verwendung der Indikatoren gibt es folgende Sachverhalte zu beachten: 

• Die Indikatoren in der Kategorie Demographie sowie zur Einwohnerdichte wurden anhand von Daten 

der amtlichen Bevölkerungsstatistik (Quelle: Statistisches Landesamt) zur Anzahl der Einwohner 

berechnet. Das Maß von Billeter stellt einen Demographie-Indikator dar, mit dem die jüngere und 

ältere Bevölkerung zu der mittelalten Bevölkerung in Beziehung gesetzt wird. 

• Zu verschiedenen Infrastruktureinrichtungen, die mit Geokoordinaten vorlagen, wurde die Entfernung 

in Luftlinie ausgehend von den Gebäudekoordinaten der in einem Quartier befindlichen Wohngebäude 

berechnet. 

• Für die Ermittlung der Lärmbelastung am Tag und des Nachts wurde die untere Klassengrenze der 

maximalen Belastung aus den Lärmarten Flug-, Gewerbe-, Schienen-, Straßen-, Straßenbahnlärm 

sowie aus Lärmdaten des Eisenbahnbundesamtes (EBA) jeweils für ein Wohngebäude ermittelt und 

übernommen. 

• Sofern Datengrundlagen nicht bereits auf Quartiersebene vorlagen, so wurden diese zunächst einem 

Wohngebäude innerhalb eines Quartiers zugeordnet und anschließend ein Durchschnittswert für jedes 

Quartier anhand des einfachen arithmetischen Mittels berechnet. Dies betraf alle 

Entfernungsindikatoren, die Indikatoren für Lärmbelastung Tag und Nacht sowie die Bodenrichtwerte 

für das Jahr 2022. 



  Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 – Gutachten zur Erstellung 

40  Mietspiegel Stadtgemeinde Bremen 2024 

Mit der Auswahl der Indikatoren werden unterschiedliche Aspekte, die eine Wohnlage aus dem Blickwinkel 

verschiedener Zielgruppen beschreiben, zusammengefasst, aus der eine sehr differenzierte Lagebetrachtung 

resultiert. 

Neben klassischen Indikatoren wie die Entfernung zu Einrichtungen der Kinderbetreuung und zu Grundschu-

len, wurde bspw. der Indikator Entfernung zur nächsterreichbaren Ladesäule aufgenommen, der zur Errei-

chung der Klimaschutzziele künftig an Bedeutung gewinnen wird. 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass Bremen-Nord eine gewisse Eigenständigkeit und mit dem Sedan-

platz ein eigenes Zentrum besitzt. Daher wurde ein Zentrumindikator eingefügt, der für Bremen-City auf den 

Rathaus-Platz und für Bremen-Nord auf den Sedanplatz verweist. Damit wurde eine zu starke Zentrierung auf 

das Bremer Rathaus vermieden.  

Die Indikatoren wurden sechs Kategorien Demographie, Sozialstruktur, Infrastruktur, Anbindung, Grünflä-

chen/Beeinträchtigung und Wertperspektive zugeordnet. Jede Kategorie wurde mit einem Gewicht versehen. 

Ebenso erhielt jeder Einzelindikator innerhalb einer Kategorie ein Gewicht.  

Damit die einzelnen Indikatoren miteinander verglichen und aggregiert werden können, wurden diese mittels 

sogenannter z-Transformation standardisiert und damit zur jeweiligen Standardabweichung des Indikators 

in Beziehung gesetzt. Mithilfe der vorgegebenen Gewichte wurden die z-transformierten Daten aggregiert 

und zu einem Wohnlagenindikator mit einem Verlauf von 0 – weniger positive Lageeinstufung bis 100 Punkte 

– sehr positive Lageeinstufung umbasiert.  

Die Bewertung der Quartiere mittels Wohnlagenindex wurde intensiv diskutiert. Daraus resultierten Verän-

derungen sowohl der Kategorien- als auch der Einzelgewichte der Indikatoren um eine Lageklassifizierung zu 

erreichen, die mit den Erfahrungen der Mitglieder des Arbeitskreises möglichst weitgehend übereinstimmt. 

Bei den Kategorien- und Einzelgewichten handelt es sich um ein intersubjektives Bewertungssystem, mit dem 

objektivierte Entscheidungen ermöglicht werden. 

Auf der Grundlage von Clusteranalysen wurden die Quartiere zunächst in sieben, später in fünf Wohnlagen-

klassen eingeteilt. Die Wohnlagenklassifizierung wurde anschließend im Regressionsmodell für den Miet-

spiegel getestet und auf ihren Einfluss auf die Höhe der Nettokaltmiete untersucht. Daraus resultierten wei-

tere Veränderungen der Klassengrenzen, sodass vor dem Hintergrund des Einflusses auf die Höhe der orts-

üblichen Vergleichsmiete von den Ergebnissen der Clusteranalyse abgewichen wurde. Im Verlauf zeigte sich, 

dass eine Einteilung in fünf Wohnlagenklassen die Wertverhältnisse gut wiedergibt. 

Die Ergebnisse der Wohnlagenklassifizierung wurden sowohl im Arbeitskreis Mietspiegel als auch im soge-

nannten Austauschformat diskutiert. Daraufhin wurden einzelne Quartiere einer näheren Betrachtung unter-

zogen. Bei einzelnen Quartieren wurden Klassengrenzen angepasst, um eine bessere Einstufung der Quartiere 

zu erreichen. Aus dem Blickwinkel des Regressionsmodells für die Lagebewertung waren diese Veränderun-

gen neutral zu bewerten. 

Darüber hinaus wurden in Oberneuland und Borgfeld die Quartiere Hollerwiesen und Borgfeld-Ost geteilt und 

für zwei neu geschaffene Quartiersbereiche die Datengrundlagen neu berechnet. Dies war erforderlich, weil 

Hollerweisen und Borgfeld-Ost stark durch die weitläufigen Grünbereiche und Streusiedlungen geprägt wer-

den. Sowohl der Südteil von Hollerwiesen an der Oberneuländer Landstraße und der Südteil von Borgfeld-

Ost (gegenüber von Borgfeld-West) waren auf der Grundlage der neu berechneten Indikatoren in eine andere 

Lageklasse einzustufen. 

Für verschiedene Quartiere konnte eine Lagebewertung nicht erfolgen, weil dafür keine Daten vorlagen, in 

der Regel weil dort keine (vermieteten) Wohngebäude verzeichnet waren. Diese Quartiere wurden ohne Be-

wertung belassen. Es handelt sich in der Regel um periphere Bereiche, für die zur Orientierung eine Bewer-

tung anhand der Wohnlagenklasse 1 erfolgen kann. 
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Darüber hinaus gab es Quartiere, insbesondere in der Überseestadt und das Quartier Gartenstadt Werdersee, 

bei denen keine ausreichende Datengrundlage vorlag, um einen Wohnlagenindex verlässlich berechnen zu 

können. Hinzu kam, dass dort durch die Schaffung von Wohnbebauung in den letzten Jahren Veränderungs-

prozesse stattgefunden haben, die mit den verwendeten Datengrundlagen nicht aktuell genug abgebildet 

werden konnten. Diese Quartiere wurden hilfsweise mit Wohnlageklasse 3 bewertet. 

Der Arbeitskreis hat beschlossen, dem Mietspiegel ein Wohnlagenverzeichnis mit Straßeneinträgen und 

Hausnummernbereichen beizufügen, um eine adressscharfe Zuordnung eines Gebäudes gemäß den Anforde-

rungen der Mietspiegelverordnung (§ 19 Abs. 3 MsV) zu gewährleisten. 
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7. Anhang – Fragebögen  

7.1. Fragebogen für Vermietende 
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7.2. Fragebogen für Mietende 
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